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1.  Allgemeine Begründung 

1.1 Planerfordernis 
 
Der Vorhabenträger beabsichtigt im Stadtteil Löbervorstadt, in der Gemarkung Erfurt Süd, Flur 
29, Flurstücke 60/3, 53/2, 266/58, 309/72, 73, 74 und 59 auf dem ehemaligen Braugoldareal 
durch Umnutzung, Abbruch und Neubau eine Wohnbebauung mit ca. 254 Wohnungen zu errich-
ten. Der Bereich der geplanten Bebauung befindet sich südlich der bestehenden Bebauung an der 
Schillerstraße, nördlich der Robert-Koch-Straße, östlich der Semmelweisstraße sowie westlich 
der Straße Am Stadtpark. Die Zufahrt in das Quartier soll zukünftig über die vorhandenen Zu-
fahrten an der Schillerstraße und der Robert-Koch-Straße sowie der Semmelweisstraße erfolgen.  
 
Auf dem seit 1888 genutzten Brauereigelände in der Erfurter Löbervorstadt wurde zunächst der 
Brauereibetrieb und schließlich die Funktionsbereiche Abfüllung, Zwischenlagerung, Logistik 
und Verwaltung im Jahre 2011 aufgrund betriebswirtschaftlicher Umstrukturierungen endgültig 
eingestellt. Seit dieser Zeit liegt die Fläche brach und ist ungenutzt.  
 
Der jetzige Eigentümer dieser Gewerbebrache beabsichtigt, das Grundstück einer neuen stand-
ortverträglichen Nutzung, insbesondere dem Wohnen, zuzuführen. Mit der Entwicklung dieses 
Standortes soll der gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum in innenstadtnaher, integrierter La-
ge Rechnung getragen werden. Leitgedanke der Planung ist dabei die Schaffung eines urbanen 
Stadtquartiers mit einer eigenen Identität und einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Dichte 
und Freiraum unter Berücksichtigung bzw. Integration des denkmalgeschützten Brauereibestan-
des.  
 
Zur Umsetzung des Vorhabens ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Mit dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
städtebauliche Neuordnung des Quartiers geschaffen werden. Die Revitalisierung dieses Areals 
dient der Beseitigung städtebaulicher Missstände und der Schaffung einer funktional nach-
haltigen Baustruktur. Ebenso soll die architektonische Qualität des im Rahmen eines Realisie-
rungswettbewerbs mit dem 1. Preis gekürten Entwurfes mit dem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan gesichert werden.  
 

1.2 Verfahrensablauf  
 
1.2.1 Gewähltes Planverfahren 
 
Gegenstand des Bebauungsplanes ist die Wiederbelebung und Stabilisierung eines ursprünglich 
bebauten und seit einigen Jahren brach liegenden Areals als Maßnahme der Innenentwicklung. 
Der Bebauungsplan wird daher im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. 
Die Anwendungsvoraussetzungen sind aus folgenden Gründen gegeben: 
 
1. Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung einer derzeit brachliegenden Fläche 

und der Nachverdichtung. Mit der Planung soll die Revitalisierung einer brachgefallenen in-
nerstädtischen Fläche durch städtebauliche Neuordnung und Bebauung ermöglicht wer-den. 

2. Die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt weniger als 20.000 m². 
Die Gesamtfläche des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beträgt 
ca. 1,87 ha, so dass die zulässige Größe von maximal 20.000 m² unterschritten wird. 
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3. Durch den Bebauungsplan wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder dem 
ThürUVPG unterliegen. 

4. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB) bestehen in dem innerstäd-
tischen Bereich nicht. 

 
Aufgrund der Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13 a BauGB kommen folgende 
Abweichungen vom Normalverfahren zum Tragen: 
 
1. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.1 BauGB 

kann abgesehen werden; die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde jedoch gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfes und dessen Begründung 
vom 28. Oktober bis 29. November 2019 durchgeführt. Der Öffentlichkeit wurde im Rah-
men der Auslegung Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
gegeben. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt wird, wurden gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB beteiligt.  

2. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Daten ver-
fügbar sind, von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB und der Über-
wachung erheblicher Umweltauswirkungen nach § 4c BauGB  wird abgesehen. 

3. Auszugleichende Eingriffe in Natur und Landschaft treten per Gesetzesfiktion nach § 13 a 
Abs. 4 BauGB nicht ein. 

 
1.2.2 Verfahrensablauf 
 
Der Stadtrat hat mit Beschluss-Nr. 2274/13 am 17.04.2014, bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 9 
vom 16.05.2014, den Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan LOV658 "Wohnbebauung Braugoldareal" im beschleunigten Verfahren nach 
§13a BauGB gefasst, den Vorentwurf gebilligt und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
beschlossen. Die frühzeitige Beteiligung fand vom 26.05. bis 27.06.2014 statt. 
 
Mit dem Stadtratsbeschluss am 20.01.2016 ( Beschluss-Nr. 2466/14), bekannt gemacht im Amts-
blatt Nr. 2 vom 12.02.2016) wurde der Beschluss-Nr. 2274/13 aufgehoben sowie der Einleitungs- 
und Aufstellungsbeschluss im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB neu gefasst und die 
Durchführung eines Realisierungswettbewerbs nach RPW 2013 zur Konkretisierung des Vorha-
bens beschlossen. 
 
Mit dem Stadtratsbeschluss (Beschluss-Nr. 0436/18) vom 16.05.2018 wurden die Grundzüge der 
Wettbewerbsauslobung durch den Stadtrat gebilligt. Der Realisierungswettbewerb fand im Zeit-
raum Mai bis September 2018 statt. Das Preisgericht tagte am 13.09.2018. 
 
Im nachfolgenden Zeitraum erfolgte ein Eigentümerwechsel. Der neue Eigentümer und Vorha-
benträger hat mit Schreiben vom 01.07.2019 (Eingangsdatum) den Wechsel des Vorhabenträgers 
beantragt, dem der Stadtrat in seiner Sitzung am 25.09.2019 zustimmte (DS1159/19).  
 
Der neue Vorhabenträger hat sich nach Prüfung der prämierten Wettbewerbsarbeiten -
entsprechend der Empfehlung des Preisgerichts- für die Realisierung der 1. Preisträgerarbeit ent-
schieden. Dieser Entwurf stellt die Grundlage für das Bebauungsplanverfahren LOV658 "Wohn-
bebauung Braugoldareal" dar. 
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Der Stadtrat Erfurt hat am 25.09.2019 mit dem Beschluss 1073/19 den überarbeiteten Wettbe-
werbsentwurf des 1. Preisträgers in seiner Fassung vom 10.07.2019 als Vorentwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans gebilligt sowie den Beschluss über die frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB gefasst. 
Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 19 vom 18.10.2019 ortsüblich 
bekannt gemacht.  
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB ist vom 28.10.2019 bis zum 
29.11.2019 durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfes und dessen Begründung durchgeführt 
worden. 
 
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereiche durch die Planung berührt werden, sind gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 
Nr. 1 und § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB mit Schreiben vom 18.10.2019 zur Stellungnahme aufgefordert 
worden. 
 
Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung und den 
nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, oder bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen längeren Frist öffentlich 
auszulegen. Im Folgenden soll im Sinne des § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d) BauGB 
nachvollziehbar ausgeführt, warum nach Prüfung angenommen werden kann, dass kein wichti-
ger Grund vorliegt, der eine Verlängerung der Auslegung erfordert:  
 
Im Regelfall ist davon auszugehen, dass für die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB die 
Monatsfrist bzw. die Frist von 30 Tagen ausreichend ist. Nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes ist eine angemessen längere Auslegungsdauer zu wählen. Ein wichtiger Grund für die 
Verlängerung dieser Auslegungsfrist liegt nicht vor. Vorliegend handelt es sich um einen Bebau-
ungsplan der diesbezüglich keine besondere Atypik im Vergleich zu den sonstigen Bebauungs-
plänen der Landeshauptstadt Erfurt aufweist, die regulär einer Umweltprüfung unterliegen.  
Die Zahl der betroffenen Belange oder der vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen ist 
nicht außergewöhnlich groß und der Umfang der entsprechenden Unterlagen üblich.  
 
Im Übrigen war bereits zuvor über normative Anforderungen hinausgehend die Gelegenheit der 
Befassung der Öffentlichkeit mit der Planung gegeben worden:  
Der Bebauungsplanvorentwurf war bereits für die Dauer eines Monats (28.10.2019 – 29.11.2019) 
öffentlich ausgelegt worden. Damit ist die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
über rechtliche Anforderungen hinausgehend entsprechend den zeitlichen Anforderungen an die 
Dauer einer öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt worden. Eine Verlänge-
rung der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs über die Dauer eines Monats hin-
aus wurde deshalb als nicht erforderlich erachtet. 
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begründung sind am 
16.12.2020, Beschluss-Nr. 1350/20, vom Stadtrat beschlossen worden und haben gemäß § 13 a 
Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB in der Zeit vom 25.01.2021 bis 
26.02.2021 öffentlich ausgelegen.    
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB, deren Aufgabenbereich berührt wird, sowie der innergemeindliche Ab-
stimmung wurden keine Stellungnahmen vorgebracht sowie normative Hinderungsgründe auf-
gezeigt, die der Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens entgegenstehen. Im Ergebnis der 
Wertung der eingegangenen Stellungnahmen ergaben sich jedoch Hinweise, die inhaltliche und 
redaktionelle Änderungen gegenüber dem Bebauungsplanentwurf erforderlich machten. Da die 
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Änderungen des Bebauungsplanentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührten, wurde in 
Anwendung von § 4 a Abs. 3 S. 4 BauGB die Einholung der Stellungnahme auf die von der Ände-
rung Betroffenen beschränkt. Die Betroffenenbeteiligung erfolgte mit Schreiben vom 
22.07.2021.  
 

1.3 Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes LOV658 „Wohnbebauung Brau-
goldareal“ wird entsprechend der zeichnerischen Festsetzung umgrenzt und umfasst die Flur-
stücke 53/2, 59, 60/3, 73, 74, 266/58, 309/72 und teilweise das städtische Wegeflurstück 102/2. 
Alle Flurstücke befinden sich in der Gemarkung Erfurt Süd, Flur 29. 
 
Es handelt sich um eine eigenständig zu betrachtende Fläche, auf der aufgrund des erheblichen 
städtebaulichen Missstandes eine Neuordnung und Nachverdichtung stattfinden soll. Zur Ein-
ordnung von 10 Stellplätzen wurde der Geltungsbereich durch ein städtisches Teilflurstück er-
gänzt. Für eine Einbeziehung weiterer angrenzender Flächen besteht kein Planerfordernis.  
 

1.4 Übergeordnete Planungen und sonstige Anforderungen   
 
1.4.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
Bebauungspläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die für 
diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan relevanten Planungsinstrumente der Raumordnung 
sind das Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP 2025, am 04.07.2014 im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen verkündet und am 05.07.2014 in Kraft getre-
ten) und der Regionalplan Mittelthüringen (RP-MT, bekannt gemacht im Thüringer Staatsanzei-
ger Nr. 31/2011 vom 01.08.2011). 
 
Gemäß den Leitvorstellungen des Landesentwicklungsprogramm (LEP) 2025 zum Wohnen und 
zur wohnortnahen Infrastruktur sollen bei der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum die 
Aspekte des demografischen Wandels, des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Schaffung und 
Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen maßgeblich einbezogen werden. 
 
Die Optimierung des Wohnraumangebots soll unter Berücksichtigung des stadtentwicklungspo-
litischen Ziels des urbanen, flächensparenden Bauens und Wohnens angestrebt werden. Dazu 
soll insbesondere die Förderung in den Bereichen Mietwohnraum, selbst genutztes Eigentum 
und Wohnraummodernisierung sichergestellt werden. 
 
Gemäß Grundsatz 2.5.1 LEP soll in allen Landesteilen eine ausreichende und angemessene Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Wohnraum gesichert werden. Der Wohnraum soll insbesondere für 
die Bedürfnisse einer weniger mobilen, älteren und vielfältigeren Gesellschaft mit einer sinken-
den Anzahl von Haushalten weiterentwickelt werden. Raumbedeutsame Planungen und Maß-
nahmen, die die Wohnraumversorgung beeinträchtigen, sollen vermieden werden. 
 
Gemäß den Grundsätzen zur Siedlungsentwicklung 2.4.1 G und 2.4.2 G des LEP soll diese sich in 
Thüringen am Prinzip "Innen- vor Außenentwicklung" orientieren. Die Flächeninanspruchnahme 
soll sich am gemeindebezogenen Bedarf orientieren und dem Prinzip "Nachnutzung vor Flä-
chenneuinanspruchnahme" folgen. 
 
Gemäß vorliegendem Regionalplan Mittelthüringen (RP-MT, Ziel G 2-1) soll u.a. "durch Innen-
entwicklung, Revitalisierung von Siedlungskernen, Erhöhung der Flächenproduktivität … ein Bei-
trag zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung erreicht werden. Dabei sollen die zukünftigen Be-
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dürfnisse der Daseinsvorsorge auf der Grundlage der demographischen Veränderungen berück-
sichtigt werden.“ 
 
Im Rahmen der Siedlungsentwicklung sollen bestehende Baugebiete ausgelastet sowie aufgrund 
ihrer Lage, Größe, Erschließung und Vorbelastung geeignete Brach- und Konversionsflächen 
nachgenutzt werden, bevor im Außenbereich Neuausweisungen erfolgen.  
 
Die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgen und Erholen sollen so geordnet werden, dass der 
räumlich bedingte Verkehrsaufwand reduziert und einer Zersiedelung der Landschaft entgegen-
gewirkt wird. 
 
Dieser Forderung kommt der vorhabenbezogene Bebauungsplan LOV658 „Wohnbebauung Brau-
goldareal“ durch die Neuordnung und Revitalisierung einer brachliegenden innerstädtischen 
ehemals gewerblich genutzten Fläche unter Beachtung der Anforderungen aus dem Denkmal-
schutz und Ergänzung der historisch vorgegebenen Straßenfluchten in der Schiller-, Semmel-
weis- und Robert-Koch-Straße in vollem Umfang nach.  
 
Das Wohnraumangebot im Plangebiet wurde unter Berücksichtigung des stadtentwicklungspo-
litischen Ziels des urbanen, flächensparenden Bauens und Wohnens entwickelt. Mit dem geplan-
ten Wohnungsmix wird die Bereitstellung von Wohnungen in den Bereichen Mietwohnraum mit 
einem 20%igen Anteil von Sozialwohnungen und selbst genutztes Eigentum sichergestellt. 
 
Das Vorhaben entspricht damit den Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung. 
 
1.4.2 Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Erfurt ist mit Veröffentlichung im Amtsblatt 
Nr. 11/2006 vom 27.05.2006 wirksam und wurde mit Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 12/2017 
vom 14.07.2017 neu bekannt gemacht. Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan LOV658 „Wohnbebauung Braugoldareal“ stellte der wirksame 
FNP für das Plangebiet eine gewerbliche Baufläche (G) nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO dar. Aus die-
ser Darstellung ließ sich das geplante Vorhaben nicht entwickeln. 
 
Der FNP wurde entsprechend mit der 38. Änderung des FNP für den Bereich Löbervorstadt „Süd-
lich Schillerstraße/ Am Stadtpark – Braugoldareal“ im Parallelverfahren geändert. Die 
38. Änderung des FNP wurde durch das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 
13.07.2020 genehmigt und ist mit Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 15/2020 vom 21.08.2020 
wirksam.  
 
Im wirksamen FNP wird für diesen Geltungsbereich entsprechend eine Wohnbaufläche (W) nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dargestellt. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan LOV658 „Wohnbe-
bauung Braugoldareal“ wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus den Darstellungen des wirksa-
men FNP entwickelt.“ 
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Übersichtsplan der 38. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Erfurt mit Geltungsbereich LOV658 gemäß Auf-
stellungsbeschlusses  (unmaßstäbliche Darstellung, Quelle: Stadtverwaltung Erfurt) 
 
 

1.4.3. Integriertes Stadtentwicklungskonzept Erfurt 2030 (ISEK) 
Das ISEK Erfurt 2030 wurde für die Bewältigung der Zukunftsaufgaben in einem ämterübergrei-
fenden Erarbeitungs- und Abstimmungsprozess durch die Stadtverwaltung der Landeshaupt-
stadt Erfurt erarbeitet. Es wurde am 17.10.2018 durch den Stadtrat bestätigt.  
 
Das ISEK Erfurt 2030 wird gemäß § 1 Abs. 6. Nr. 11 BauGB im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
LOV658 „Wohnbebauung Braugoldareal" als Ergebnis eines von der Gemeinde beschlossenen 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes berücksichtigt. 
 
Das ISEK Erfurt 2030 gibt als langfristiges, informell angelegtes Planungsinstrument die Leitzie-
le für die Gesamtstadt und ihre räumliche, wirtschaftliche und soziale Entwicklung vor.  
 
Im Kapitel 5.2. Wohnen und Städtebau wird im den Leitsatz L 18 formuliert, dass der Innenent-
wicklung im Wohnungsbau der Vorrang einzuräumen ist. Die ungebrochen hohe Nachfrage nach 
innenstadtnahem Wohnraum soll weiterhin dazu genutzt werden, um zu untersuchen, wie die 
verbliebenen innerstädtischen Brachen und Flächenreserven für den Wohnungsbau genutzt 
werden können. Damit soll nicht nur dem Leitbild der kompakten europäischen Stadt entspro-
chen werden, sondern in diesem Zusammenhang auch zahlreiche städtebauliche Missstände aus 
dem wirtschaftlichen Strukturwandel beginnend mit den 1990er Jahre beseitigt werden. 
 
Hierbei sollen hinreichende städtebauliche Dichten, die vergleichbaren innerstädtischen Wohn-
lagen entsprechen, angestrebt werden, aber auch ausreichend Spielraum für stadtklimatische 
Entlastungen wie Entsiegelung, bodenschlüssiges Großgrün und hinreichende wohnungsnahe 
Freiräume ermöglicht werden.  
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Weiterhin wird im Kapitel 5 "Strategie, Konzeptbausteine" unter dem Themenschwerpunkt Stra-
tegische Projekte, Wohnen und Städtebau unter P 6 der "Stetige Neuaufbau eines Bestands an 
gefördertem sozialen Wohnungsbau im ganzen Stadtgebiet" aufgelistet. 
 
Wohnungsbedarfsprognose Erfurt 2040 

Die Stadt Erfurt verfügt über eine Wohnungsbedarfsprognose, welche in ihrer aktuellen Fassung 
dem Stadtrat am 01. Juni 2022 zur Kenntnis vorgelegt wurde. Im Ergebnis der Prognoseberech-
nungen zeigt sich, dass innerhalb der Landeshauptstadt Erfurt bis zum Jahr 2040 ein Bedarf an 
weiteren etwa 4.000 Wohneinheiten in Form von Mehrfamilienhäusern besteht. Zusätzlich wer-
den im Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser bis 2040 etwa 2.500 weitere Wohneinheiten 
benötigt.  
 
Bereits gegenwärtig existiert in Erfurt eine nur unzureichende strategische Reserve an marktak-
tiven leerstehenden Wohneinheiten. Dies führte schon in den vergangenen Jahren stadtteil-
übergreifend zu Knappheitspreisen auf dem Mietwohnungsmarkt in Verbindung mit einer deut-
lichen Abnahme an Angeboten preiswerter Wohnungen. Die gesamtstädtische Leerstandsquote 
liegt derzeit bei unter 2%, wodurch der Erfurter Wohnungsmarkt insgesamt als angespannt gilt. 
Der prognostizierte Mehrbedarf an Wohnraum kann demnach vorrangig nur durch den Neubau 
von Wohnungen gedeckt werden. 
 
Mit dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes LOV658 "Wohnbebauung Braugoldareal“ wird 
die notwendige Bereitstellung eines Teils an nachgefragtem Wohnraum in der Stadt Erfurt er-
möglicht.  
 
 
1.4.4. Belange des Denkmalschutzes 
Bei der Braugoldbrauerei handelt es sich um ein eingetragenes Kulturdenkmal im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG). Es umfasst folgende baulichen 
Bestandteile:  
 
innerhalb des Plangebiets 
- Produktionsgebäude mit Gärkeller ca. 1910, 
- Kessel- und Maschinenhaus / ca. 1900  und 1950er Jahre, 
- Produktionsgebäude mit Abfüllanlage (und Schwankhalle) 1900er und 1950er Jahre, 

- Lagerkeller (großflächig unterhalb des Plateaus) 1890er Jahre, 
- Keller unter den ehemaligen Pferdeställen, 
 
außerhalb des Plangebiets 
- Wohnhaus / Fabrikantenvilla, Schillerstraße 7 / 1901, 
- Verwaltungsgebäude, Schillerstraße 9 / 1901. 
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Ehemalige Pferdeställe                  Maschinenhalle und Kesselhaus                      Schwankhalle      
               

Verwaltungsgebäude               Wohnhaus                    Gärhaus 

 
                                                                     Verbundene Kelleranlagen                            Geltungsbereich Vorhabenbezogener B-Plan 
  
 Darstellung des Denkmalbestandes im Bereich der ehemaligen Brauerei Braugold 
                    Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen – oberirdisch  
                    Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen – unterirdisch 
                    Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen – unterirdisch mit Überlagerung oberirdisch 
 
 

Für die oberirdischen Gebäudeteile der ehemaligen Pferdeställe besteht kein Denkmalschutz 
mehr. Hier liegt eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung zum Abbruch der Gebäudeteile vor. 
Für den denkmalgeschützten östlichen Teilbereich (Kesselhaus) wurde durch die Denkmalbehör-
den eine Abbruchgenehmigung in Aussicht gestellt.  
 
Daraus ergeben sich bei dem geplanten Gesamtbauvorhaben erforderliche Prämissen im Hin-
blick auf das Einfügen in das Kulturdenkmal sowie zum Erhalt der innerhalb des Plangebiets be-
findlichen Bestandteile. Im Sinne der Ablesbarkeit des Industriecharakters der ehemaligen Brau-
ereianlage sind daher insbesondere die standortprägenden Bestandteile Produktionsgebäude 
mit Gärkeller, Produktionsgebäude mit Abfüllanlage sowie das Maschinenhaus in das Vorhaben 
zu integrieren.  
 
Das Plangebiet befindet sich weiterhin in einem archäologischen Relevanzgebiet. Der Geltungs-
bereich befindet sich innerhalb eines archäologischen Relevanzgebietes. Demgemäß bedürfen 
Erdarbeiten nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 ThDSchG einer Erlaubnis. Es besteht die Anzeigepflicht für ar-
chäologische Funde nach § 16 ThDSchG. 
 
1.4.5. Durchführungsvertrag 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Durchführungsvertrag zur Durchführung des Vorhabens. 
Die Planungs- und Erschließungskosten trägt der Vorhabenträger. 
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1.5 Bestandsdarstellung 
1.5.1 Lage und Größe des Geltungsbereichs 
 
Das Plangebiet liegt zentral in der Stadt Erfurt. Es befindet sich im Stadtteil Löbervorstadt in 
unmittelbarer Nähe des Bahnhofs im Übergang zum Stadtzentrum. Die Größe des Plangebiets 
beträgt 1,87 ha. 

Auszug aus der Katasterkarte (unmaßstäbliche Darstellung, Quelle: Stadtverwaltung Erfurt) 

 
Die unmittelbare Umgebung des Plangebiets ist durch eine gründerzeitliche Blockrandbebauung 
mit einer überwiegenden Wohnnutzung geprägt. Die Bebauung entlang der Schillerstraße ist 
durch eine gemischt genutzte Baustruktur gekennzeichnet. Hier sind Wohngebäude und Büros 
sowie Dienstleistungs-, Pflege- und öffentliche Infrastruktureinrichtungen angesiedelt. Nördlich 
des Planbereichs verlaufen in Ost-West-Richtung der Flutgraben und die Bahntrasse, die eine 
städtebauliche Zäsur zur Altstadt bilden.  
Der Hauptbahnhof liegt in etwa 400 Meter Entfernung nordöstlich des Grundstücks. Ausgehend 
vom Plangebiet in östlicher Richtung befindet sich der Stadtpark in fußläufiger Entfernung (2 
Minuten). 
 
Die Quartiere südlich des Plangebiets sind primär mit einer Wohnnutzung belegt. In der weite-
ren Folge befinden sich Sporteinrichtungen (Luftlinie ca. 500m) und der Thüringische Landtag 
(Luftlinie ca. 400 m). Des Weiteren befinden sich zwei Schulen im fußläufigen Einzugsbereich. 
 
1.5.2 Topographie 
 
Die Topographie des Areals wird durch einen signifikanten Höhenversprung von ca. 7-12 Metern 
in Nord-Süd-Richtung geprägt. Er verläuft etwa in der Grundstücksmitte zwischen Schillerstraße 
und Robert-Koch-Straße in Ost-West-Richtung und wird überwiegend durch eine ca. 100 Meter 
lange Stützwand bzw. das ehemalige Produktionsgebäude abgefangen. Die Kelleranlagen der 
ehemaligen Brauerei wurden unter dem „Plateau“ an der Robert-Koch-Straße errichtet. 
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Während im Straßenverlauf der Schillerstraße nur eine geringe Höhenentwicklung in Ost-West-
Richtung zu verzeichnen ist, weist die Robert-Koch-Straße einen Höhenanstieg von ca. 4 Metern 
von West nach Ost auf. 
 
Die Straßen Am Stadtpark und die Semmelweisstraße steigen jeweils von der Schillerstraße hin 
zur Robert-Koch-Straße um ca. 8 bzw. 10 Meter an. 
 
1.5.3 Eigentumsverhältnisse 
 
Die Flurstücke 60/3, 53/2, 59, 73, 74, 266/58, 309/72 der Flur 29, Gemarkung Erfurt-Süd befindet 
sich im privaten Eigentum des Vorhabenträgers. 
 
Das mit einer Teilfläche zum Geltungsbereich gehörende Flurstücke 102/2 der Flur 29, Gemar-
kung Erfurt-Süd befindet sich im Eigentum der Stadt Erfurt. 
 
1.5.4 Gebäudebestand und aktuelle Nutzung 
 
Das brach liegende Gelände der ehemaligen Brauerei besteht aus einer Vielzahl an gewerblich 
genutzten Einzelgebäuden aus der Baujahren 1890 bis 1960. Im Laufe der Zeit war das Areal mit 
seinem teilweise denkmalgeschützten Bestand jedoch vielfach baulichen Änderungen und Er-
weiterungen unterworfen, so dass das Ensemble zum gegenwärtigen Zeitpunkt stark überformt 
ist. 
 
Die Hauptzufahrt zum ehemaligen Brauereigelände erfolgt von der Schillerstraße neben der 
ehemaligen Fabrikantenvilla (Schillerstraße Nr. 7). Von hier aus gewinnt man einen ersten Ein-
druck von dem etwa 85 Meter langen ehemaligen Produktionsgebäude mit Abfüllanlage vor der 
Hangkante (Traufhöhe = 212 m NHN und Firsthöhe 215 m NHN) sowie von der darüber befindli-
chen Gebäudesilhouette (Gärhaus mit Traufhöhe 225 m bzw. 228 m NHN, Firsthöhe 231 m bzw. 
233 m NHN, Schwankhalle mit Traufhöhe 217 m bzw. 224 m NHN und „Schütt-Trichter“ des Kes-
selhauses mit Firsthöhe = 228 m NHN). 
Von der Schillerstraße steigt das Gelände („untere Ebene“) von 202 m NHN bis zur Nordfassade 
des ehemaligen Produktionsgebäudes auf 204 m NHN leicht an.  
Der südliche Teil des Geländes an der Robert-Koch-Straße („Plateau“ mit 213 m NHN) ist durch 
große Kelleranlagen unterbaut. Der darauf befindliche Teil des Denkmalensembles mit dem vor-
genannten Gärhaus und der Schwankhalle wird komplettiert durch das Kessel- und Maschinen-
haus. 
 
Das Sudhaus ist das jüngste Produktionsgebäude aus den 1960er Jahren, welches nicht unter 
Denkmalschutz gestellt wurde, aber durch seine achtgeschossigen Bauweise und städtebauli-
chen Dominanz beeindruckt (Firsthöhe 243 m bzw. 247 m NHN). 
 
Auf dem gesamten Gelände gibt es diverse Nebengebäude (ehemaliger Pferdestall, Garagen, Tra-
fohaus) sowie Fundamente von Überdachungen und Kesselanlagen.  
 
Die unbebauten Flächen sind in einem hohen Maße für Lager-, Transport- und Parkierungszwecke 
ausgelegt und versiegelt. 
 
1.5.5 Erschließung 
 
Das Plangebiet ist von drei Seiten durch Anliegerstraßen sowie durch die Schillerstraße als 
Hauptverkehrsstraße erschlossen. Die (ehemaligen gewerblichen) Grundstückszufahrten befin-
den sich im Norden (Schillerstraße) und im Süden (Robert-Koch-Straße) sowie als untergeordnete 
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Zufahrtmöglichkeit in der Semmelweisstraße. Eine weitere untergeordnete Zugangsmöglichkeit 
besteht von der Straße Am Stadtpark.  
 
Medientechnisch ist das Quartier derzeit nicht mehr an die anliegenden technischen Versor-
gungsleitungen angeschlossen. Die zur Ver- und Entsorgung erforderlichen Medien Trinkwasser, 
Telekommunikation, Gas und Abwasser sowie das Elektronetz liegen in der Schillerstraße sowie 
der Robert-Koch-Straße an, so dass das Plangebiet grundsätzlich versorgt werden kann. In Teilen 
sind Neu- und Umverlegungen von Leitungen notwendig. 
 
Das Areal befindet sich in einem Fernwärmesatzungsgebiet der Stadt Erfurt, Es besteht An-
schluss- und Benutzungszwang. Übergabepunkte befinden sich an der Schillerstraße sowie der 
Robert-Koch-Straße. 
 
Durch den ÖPNV ist das Plangebiet hervorragend erschlossen: Nordwestlich befindet sich in der 
Schillerstraße die Haltestelle Kaffeetrichter, über die die Anbindung in das Stadtbahnnetz über 
die Linien 6 Steigerstraße / Rieth sowie Linie 1 Europaplatz / Thüringenhalle gegeben ist. 
Die Haltestelle Kaffeetrichter ist fußläufig über den Ausgang Schillerstraße in ca. 150 m Entfer-
nung erreichbar. Der Hauptbahnhof Erfurt ist fußläufig in ca. 400 m erreichbar. 
 
1.5.6 Umweltbelange 
 
Grundsätzlich ist die Entwicklung des zukünftigen Wohnstandortes auf einer innerstädtischen 
Brachfläche, welche zu großen Teilen versiegelt ist, als ein wesentlicher Beitrag zur nachhalti-
gen, ressourcensparenden Stadtentwicklung zu betrachten. Neben der zentralen innerstädti-
schen Lage ist auch die hervorragende ÖPNV-Anbindung ein weiterer Vorteil für einen nachhal-
tigen Wohnstandort. 
 
Lärm 
Das Plangebiet ist auf Grund seiner innerstädtischen Lage vorbelastet durch die Verkehrsemissi-
onen der umliegenden Straßen, hier insbesondere durch die Schillerstraße. Auf Grund der Prob-
lematik, dass beim Bauen auf innerstädtischen Flächen die Orientierungswerte des Beiblatts zur 
DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" häufig überschritten werden, hat die Stadt Erfurt den Be-
langen des Schallschutzes ein hoher Rang eingeräumt und zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan ein schalltechnisches Gutachten erstellt. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die vor-
handenen Schallimmissionen bewertet und Vorschläge für notwendige Lärmschutzmaßnahmen 
abgeleitet. Das Ergebnis des Schallschutzgutachtens wurde in den Entwurf des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes durch konkrete textliche Festsetzungen zur Umsetzung der erforderli-
chen Schallschutzmaßnahmen aufgenommen. 
> Vgl. hierzu Anlage 4.2 und Punkt 2.11 der Begründung  
 
Lufthygiene 
Das Plangebiet ist auf Grund seiner innerstädtischen Lage vorbelastet durch die Verkehrsemissi-
onen der umliegenden Straßen, hier insbesondere durch die Schillerstraße. Um den Erfordernis-
sen ggf. vorhandener Luftschadstoffbelastungen eine entsprechende Würdigung zu erteilen, 
wurde den Belangen der Lufthygiene ein hoher Rang eingeräumt und zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ein lufthygienisches Gutachten erstellt, in welchem geprüft wurde, ob die Im-
missionsgrenzwerte der 39.BImSchV auch mit Umsetzung der Planung eingehalten werden kön-
nen.  
> Vgl. hierzu Anlage 4.4  
 
Das Vorhabengebiet befindet sich im Fernwärmesatzungsgebiet der Stadt Erfurt, so dass für 
Fernwärme Anschluss- und Benutzungszwang besteht.  
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Klimaökologie 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in einer klimatischen Sanierungszone 
des dicht besiedelten Kernstadtbereiches von Erfurt, welcher eine hohe flächenmäßige Über-
wärmung mit negativer Wirkung auf das Bioklima des Menschen aufweist. In diesem innerstäd-
tischen Bereich ist die Belüftung mit Kalt- und Frischluft äußerst gering. Gekennzeichnet durch 
einen sehr hohen Versieglungsgrad und geringen Grünanteil beschleunigt sich die städtische 
Überwärmung.  
 
Derzeit sind ca. 82 % der Fläche durch Gebäude oder Zufahrten und Zuwegungen sowie ehemali-
ge offene Lagerflächen versiegelt. Es gibt lediglich zwei Baumgruppeninseln auf Böschungsbe-
reichen: östlich der Produktionshalle im Inneren des Plangebiets und südwestlich der ehemali-
gen Pferdeställe auf der derzeit unbebauten südwestlichen Ecke des Plangebiets, sowie straßen-
begleitend Bäume an der Schiller-, Semmelweis- und Robert-Koch-Straße. 
 
Geologie / Boden 
Die Landeshauptstadt Erfurt befindet sich im zentralen Teil des Thüringer Beckens. Dieses wird 
von einer weitspannigen Keupermulde gebildet. Die Keuperschichten (Unterer Keuper) bestehen 
im Geltungsbereich aus Ton und Schluffsteinen. Im Übergang zur Talaue der Gera durch weich-
selzeitliche Auelehme und Schotter der Niederterrassen überdeckt. Der ursprüngliche Boden des 
Geltungsbereiches ist eine Löss-Schwarzerde. In Anbetracht der vorangegangenen Überbauung 
und Nutzung des Standortes als Brauerei sind die Baugrundverhältnisse durch den Austausch, 
die Aufschüttung oder die Abtragung von Erdstoffen erheblich beeinflusst. Die Erkundung und 
Bewertung des Baugrunds für die Folgenutzung ist dementsprechend auszulegen.  
 
Altlasten 
Der Standort der Brauerei ist im Thüringer Altlasteninformationssystem erfasst (THALIS-Nr. 
10175).   
 
Im Jahr 2005 wurde für das Areal der Brauerei eine Altlastenuntersuchung an zehn Altlastenver-
dachtsbereichen durchgeführt. Im Ergebnis der Untersuchung wurde festgestellt, dass im Be-
reich der nachfolgenden Altlastenverdachtsbereiche Kontaminationen der Bausubstanz bzw. des 
unterlagernden Bodens (Auffüllung) vorhanden sind (Nummerierung gemäß Untersuchungsbe-
richt): 
 
10.3 Werkstätten mit Arbeitsgruben und Garagen 
 Bausubstanz 
 [Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW)] 
 
10.4 Waschplatz mit Einlauf 
 Bausubstanz 
 [Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW)] 
 
10.6 Kessel- und Maschinenhaus 
 Bausubstanz 
 0,0 - 0,1 m Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) 3.400 mg/kg TS 
 unterlagernder Boden (Auffüllung) 
 0,1 - 1,5 m Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) 4.020 mg/kg TS 
 
 
 
 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan LOV658 "Wohnbebauung Braugoldareal" 

Stand: 10.03.2022 Seite 17 von 52 
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung 

 

Werkstätten mit Arbeitsgruben und Garagen  Waschplatz mit Einlauf 
 

   

Kessel- und Maschinenhaus 
Lage  der Altlastenverdachtsbereiche im Plangebiet (unmaßstäbliche Darstellung, Kartengrundlage: Lage- und Höhen-
plan ÖBVI Bärwolf 2018 , Quelle: Vorhabenträger) 
 
Darüber hinaus wurde bei allen Sondierungen eine Auffüllung, meist > 2,0 m bis zu ca. 3,0 m 
festgestellt. 
 
Böden, die erheblich belastet sind, wurden bislang im Bereich des Kessel- und Maschinenhauses 
festgestellt. Andere kontaminierte Bereiche betreffen nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich 
die Bausubstanz. 
 
Die durchgeführten Untersuchungen erfolgten bislang nicht stringent in den Untersuchungsteu-
fen nach der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), d.h. im relevanten oberen Bodenhori-
zont für eine künftige Wohnnutzung.  
 
Vegetation 
Durch die intensive Nutzung der Flächen als Gewerbestandort ist die potenziell natürliche Vege-
tation des Raumes flächendeckend anthropogen überprägt. Im Geltungsbereich befinden sich 
keine gemäß §§ 23 – 30 des Bundesnaturschutzgesetz ausgewiesene Schutzgebiete, keine ergän-
zenden nach § 18 des Thüringer Naturschutzgesetz ausgewiesene Schutzgebiete und keine Ge-
biete des Natura-2000-Netzes, sowie keine Wasserschutzgebiete. Streng geschützte Pflanzenar-
ten wurden nicht nachgewiesen. 
 
Artenschutz 
Durch den vorhandenen differenzierten historischen Gebäudebestand einschließlich der histori-
schen Kellerstrukturen ist zu erwarten, dass das Areal der Brauerei verschiedenen Vogel- und Fle-
dermausarten einen potentiellen Lebensraum bietet. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 
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nach § 44 BNatSchG wurde daher die Erarbeitung einer artenschutzrechtlichen Prüfung für die 
Fläche des Plangebiets beauftragt.  
 
Da die Gebäude der ehemaligen Brauerei seit vielen Jahren nicht mehr in Nutzung sind, können 
sowohl offen stehende Gebäudeteile (Dächer und Kelleranlagen) als auch Fassadenspalten oder -
vorsprünge als Lebensraum für die geschützten Artengruppen der Fledermäuse und Gebäudebrü-
tenden Vogelarten dienen. 
 
Ziel der Untersuchungen war es: 

- die Bedeutung der Gebäudeteile als Quartier/Lebensraum für Fledermausarten und ge-
bäudebrütende Vogelarten zu ermitteln, 

- die Funktion der Freiflächen für Jagd- und Transferflüge bzw. das Schwärmverhalten von 
Jungtieren von Fledermäusen zu erfassen, 

- mögliche Beeinträchtigungen von Fledermäusen und gebäudebrütenden Vogelarten 
durch die geplanten Gebäudeabrisse und Neugestaltung des Areals abzuleiten und  

- mögliche Konflikte näher hervorzuheben und Minimierungs- und Vermeidungsmaßnah-
men zu erarbeiten. 

 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden 7 Fledermausarten mit Aktivitäten im Pla-
nungsgebiet erfasst: 

- Großer Abendsegler 
- Mopsfledermaus 
- Breitflügelfledermaus 
- Zwergfledermaus 
- Rauhautfledermaus 
- Mückenfledermaus 
- Alpenfledermaus 

 
Gebäudebrüter 
Grundsätzlich bieten die Gebäudestrukturen im Braugoldareal zahlreiche Quartiersmöglichkei-
ten für gebäudebrütende Vogelarten. Zum Zeitpunkt der Erfassung konnten diese jedoch nur in 
sehr geringem Umfang bzw. nicht nachgewiesen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 
die oberirdischen baulichen Anlagen mindestens 3 geschützte Vogelarten (Hausrotschwanz, 
Haussperling, Mauersegler) beherbergen. Für den Gehölzbestand ist ebenfalls anzunehmen, dass 
weitere geschützte Vogelarten dort brüten.   
 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan LOV658 wurden gutachterliche Empfehlungen ge-
geben und im Grünordnungsplan entsprechende Vermeidungsmaßnahmen vorgeschlagen. Unter 
Berücksichtigung dieser Maßnahmen können bei dem geplanten Vorhaben artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden. Normative Hinde-
rungsgründe für die Bebauung liegen damit nicht vor.  
> Vgl. hierzu Anlagen 4.1 und 4.3 der Begründung 
 
1.5.7 Orts- und Landschaftsbild 
Die landschaftlichen Gegebenheiten werden im Vorhabengebiet und seiner Umgebung durch die 
Lage im zentralen Stadtgebiet von Erfurt am Rande der Altstadt gekennzeichnet. Das Gebiet ist 
städtisch geprägt mit stark versiegelten Siedlungsstrukturen, Vorgärten und grünen Hinterhö-
fen. Innerhalb des Geltungsbereiches ist ein stark anthropogen überprägtes Landschaftsbild vor-
zufinden. Es ist gekennzeichnet durch leerstehende gewerbliche Gebäude mit zum Teil augen-
scheinlich schlechtem Erhaltungszustand sowie vielen verschiedenen vollversiegelten Flächen 
(Zufahrten, Parkplätze, Wege) mit unterschiedlichen Belägen. Durch die wenigen vorhandenen 
Grün- und Gehölzstrukturen können die Störungen des Landschaftsbildes kaum vermindert wer-
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den. Im Geltungsbereich sind keine Gehölzstrukturen (Großbäume) von landschaftsbildprägen-
der Bedeutung vorhanden.  
 
Vom Denkmalensemble Zitadelle Petersberg, mit herausragender Bedeutung für Landschaftsbild 
und Erholung, ist die Gewerbebrache aus Richtung Nordwersten aufgrund der Höhenlage nicht 
einsehbar. Lediglich der Turm des ehemaligen Sudhauses erhebt sich über die im Planungsgebiet 
und im angrenzenden Stadtraum vorhandene Baumasse und erscheint als dominanter Mark-
punkt sichtbar über der sonstigen Bebauung. Das Plangebiet mit seiner industriellen Prägung 
hat jedoch als Zeugnis der Brauereitradition Bedeutung für das Ortsbild. 
 
Mit der geplanten Umgestaltung des Braugoldareals geht eine deutliche Aufwertung des vor-
handenen Ortsbildes einher, ohne negative Veränderungen an räumlicher Kubatur und Struktur 
vorzunehmen. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das geplante Vorhaben in Be-
zug auf das Schutzgut Landschafts- bzw. Ortsbild zu keinerlei erheblichen und nachhaltigen Be-
einträchtigungen führt. 
 

1.6 Allgemeine Planungsziele  
 
In Anbetracht der demografischen Entwicklung und der Nachfrage nach Wohnraum ist es erfor-
derlich, entsprechende Angebote in den stadtstrukturell wichtigen Bereichen zu schaffen. Die 
angestrebte Sicherung und Fortentwicklung des Wohnbestandes im Stadtteil Erfurt Süd mit fuß-
läufiger Anbindung an das Stadtzentrum entspricht dem Bedarf nach Wohnformen im inner-
städtischen Bereich mit den dafür typischen kurzen Wegen. 
 
Mit der Revitalisierung der leer stehenden ehemals gewerblich genutzten Fläche soll dem 
Standort und dem Ziel der Stabilisierung des gründerzeitlich geprägten Umfeldes angemessen, 
ein hochwertiges Angebot an attraktivem innerstädtischem Wohnraum geschaffen werden.   
 
Das Ziel der Planung ist dabei eine städtebauliche Reparatur in Anlehnung an den historischen 
Bestand durch Einfügen eines neuen, innovativen "Stadtbausteins" mit eigener architektoni-
scher Identität, der gleichzeitig das Vorhandene wahrt und respektiert und den gegenwärtig un-
definierten Blockrand komplettiert. 
 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden daher folgende Planziele angestrebt: 
 

- städtebauliche und freiraumplanerische Neuordnung des Areals der ehemaligen Brau-
goldbrauerei,  

- Schaffung von Raumkanten (straßenseitige Baufluchten) zur Einbindung des Areals in das 
städtebauliche Gesamtgefüge (Quartiersbildung),  

- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Wohngebäu-
den als Geschosswohnungsbau,  

- Sicherung einer quartiersverträglichen Bebauung im Blockinnenbereich durch maßstäbli-
che Baustrukturen,  

- teilweiser Erhalt und Umnutzung der denkmalgeschützten Bausubstanz 
- Sicherung der Wohn- und Aufenthaltsqualität für die bestehende angrenzende sowie ge-

plante Wohnbebauung,  
- Sicherung einer hohen Freiraumqualität im Rahmen eines zu erstellenden Freiflächen-

konzepts,  
- Sicherung der erforderlichen Flächen für den ruhenden Verkehr in Tiefgaragen. 
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1.7 Planungsalternativen / Planungswettbewerb  
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt das vom Stadtrat beschlossene grundsätzliche Ziel 
der städtebaulichen Neuordnung der derzeitigen Brachfläche „Braugoldareal“ um und ermög-
licht die Nachnutzung eines innerstädtisch gelegenen, verkehrlich und technisch infrastrukturell 
erschlossenen Standortes.  
 
Die Planung vermeidet damit die mögliche Alternative der Erschließung und Aufsiedlung neuer 
Flächen außerhalb der Kernstadt mit ihren negativen Folgen, wie die Inanspruchnahme und Ent-
zug von hochwertigen Ackerflächen als Flächen für die landwirtschaftliche Produktion und Kalt-
luftentstehungsflächen oder das Heranrücken an hochwertige Naturräume. Die zukünftige Nut-
zung fügt sich in die Struktur des Umfeldes ein. Mit der Nachnutzung der Gewerbebrache wird 
dem Vorrang der Innenentwicklung entsprochen, um den hohen Wohnraumbedarf innerhalb der 
Kernstadt zu decken. 
 
Da der Vorhabenträger im Besitz der Flächen im Geltungsbereich ist, scheiden andere Flächen im 
Stadtgebiet aus. 
 
Planungsalternativen hinsichtlich der zukünftigen Bebauung der Brachfläche wurden im Zuge 
eines hochbaulichen Realisierungswettbewerbes gemäß den Richtlinien für Planungswettbe-
werbe (RPW 2013) geprüft. Entsprechend der Empfehlung des Preisgerichts stellt der 1. Preisträ-
gerentwurf die Grundlage für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan LOV658 "Wohnbebauung 
Braugoldareal" dar. 
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1.8 Vorhaben- und Erschließungsplan / Beschreibung des geplanten Vorhabens 
 
1.8.1. Vorhaben- und Erschließungsplan 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan umfasst das Vorhaben in Lage- und Dachaufsichtsplan ein-
schließlich Freiraumgestaltung sowie die Vorhabenbeschreibung und bildet die inhaltliche 
Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes LOV658 „Wohnbebauung Braugoldareal“. 
Er ist als gesondertes Plandokument beigefügt und Gegenstand des Planverfahrens. Der Vorha-
ben- und Erschließungsplan hat selbst keine Rechtswirkung, er bekommt diese erst als Bestand-
teil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Bei der Transformation des Vorhaben- und Er-
schließungsplans in die kommunale Satzung wurden zur Vermeidung von Problemen im Vollzug 
bewährte und in der Kommentierung und Rechtsprechung ausdeutende Planzeichen und Fest-
setzungsmöglichkeiten verwendet. 
 
1.8.2. Nutzungskonzept 
Der Vorhabenträger beabsichtigt zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes „Braugoldareal“, das 
Grundstück einer neuen standortverträglichen Nutzung zuzuführen. Dabei steht die Wohnnut-
zung im Vordergrund. Mit der Entwicklung dieses Standortes soll der gestiegenen Nachfrage 
nach Wohnraum in innenstadtnaher, integrierter Lage Rechnung getragen werden.  
Dabei ist insgesamt die Errichtung von ca. 254 Wohnungseinheiten unterschiedlicher Größen in 
Form von Miet- und Eigentumswohnungen geplant. Ein Teil der Wohnungen wird in einem nach 
dem Thüringer Innenstadtstabilisierungsprogramm (ISSP) förderfähigen Standard errichtet.  
 
Zusätzlich zur Wohnnutzung werden in den Gebäuden „Schwankhalle“ und „Sudhaus“ jeweils in 
den Erdgeschoßbereichen nichtstörende gewerbliche Einrichtungen eingeordnet, die die Attrak-
tivität des Areals durch ihre Angebote erhöhen sollen. Dafür sind insgesamt ca. 700 m2 Grundflä-
che geplant. 
 
1.8.3. Städtebauliches Konzept: 
Ziel des Vorhabens ist es, das ehemalige Brauereigelände zu einem lebendigen Stadtquartier in 
Erfurt zu entwickeln. Aktuell zeigt sich das Areal zusammenhangslos mit fragmentarischer 
Blockrandbebauung und ehemals industriell genutzten Gebäuden sehr unterschiedlicher Bau-
zeit und -art.  
 
Die Geschichte der Braugold-Brauerei geht weit ins 19. Jahrhundert zurück. 1888 bezogen die 
Vorgängerunternehmen den Standort in der Löbervorstadt. Die ältesten der typischen Backstein-
gebäude (Villa, Schwankhalle, Maschinenhaus u. a.) stammen aus dieser Gründungsphase. Im 
Rahmen der Stadterweiterungen in dieser Zeit durch den Gründerzeitring außerhalb der ehema-
ligen Stadtbefestigung erfolgte die Errichtung von Gründerzeitmehrfamilienhäusern im direk-
ten Umfeld des Brauereigeländes in der heutigen Schiller-, Semmelweis-, Robert-Koch-, und Stra-
ße Am Stadtpark, so dass das Brauereigelände von gründerzeitlichen Wohnquartieren, in der Re-
gel in geschlossener oder aufgelockerter Blockrandbebauung umschlossen ist. 
Erweiterungen auf dem Braugoldareal erfolgten Anfang der 1920er Jahre im Ergebnis der Fusion 
der ansässigen Brauerei mit der von Carl Adolf Riebeck gegründeten Leipziger Riebeck Brauerei 
AG. Der damit verbundene Sprung zur Großbrauerei - 100.000 Hektoliter Bier pro Jahr – manifes-
tierte sich in neuen Bauwerken, wie z. B. das "Produktionsgebäude mit Gärkeller" aus der Mitte 
der 1920er Jahre. Bevor 1964 das hochhausartige Neue Sudhaus an der Robert-Koch-Straße er-
richtet wurde, war der Kesselhaus-Ersatzbau der späten 1950er Jahre die städtebauliche Land-
marke der damaligen Braugold-Brauerei. Stadtfunktionell ist auch heute noch an den ehemals 
gewerblich genutzten Gebäuden die Stadtgeschichte ablesbar. Die Braugoldbrauerei ist zusam-
men mit der ehemaligen Steigerbrauerei das letzte baulich-räumlich erlebbare Zeugnis einst-
mals zahlreicher Standorte in Erfurt. 
Derzeit stellt das Braugoldareal in seinem brach liegenden Zustand der ehemals industriell ge-
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nutzten Gebäude sehr unterschiedlicher Bauzeit und –art einen Bruch in der städtebaulichen 
Struktur dar. Es gibt fehlende Raumkanten in der Semmelweis- und Robert-Koch-Straße, sowie 
eine wohngebietsuntypische starke Überbauung und Versiegelung des Grundstücks. 
 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll die ehemals als gewerblich genutzte Fläche re-
vitalisiert, dem Maßstab des umgebenden Stadtraums angepasst und städtebaulich neu geord-
net werden. 
 
         SD_Sudhaus 
         GW_Grüner Winkel 
         TM_Turm 
         SH_Schwankhalle 
         VM_Villa Machina 

 
AH_Apartementhaus     GH_Gärhaus       PH_Platzhaus         TH_Terrassenhaus      SF_Schillerflügel 
 
Übersichtsplan geplante Gebäude (mit Bezeichnung) innerhalb des  Geltungsbereichs LOV658 (unmaßstäbliche Dar-
stellung, Quelle: Vorhabenträger/ Büro Expander Architekten - Osterwold und Schmidt)  
 
Die Neuordnung für das Quartier greift die vorhandenen gründerzeitlichen Motive sowie die his-
torischen Zeugnisse der industriellen Prägung des Standortes auf. Straßenbegleitend wird die 
Bebauung an der Robert-Koch-Straße und Semmelweißstraße ergänzt. Von der Schillerstraße 
lenkt ein neuer Gebäudeflügel von Nordwest ins Quartier. Im Südosten schafft der Platz im Ab-
schluss der neuen Bebauung vor ehemals Sudhaus und Gärhaus an der Robert-Koch-Straße Auf-
weitung und Entree ins Quartier.  
 
Während also das Braugoldareal straßenbegleitend gerahmt wird - Straßenzüge und Vorgärten 
den Stadtraum vervollkommnen und Anschluss an die Umgebung suchen - entsteht gleicherma-
ßen eine schützende Fassung für Solitärbauten im Zentrum. Die denkmalgeschützten Brauerei-
gebäude in ihrer Formenvielfalt, unterschiedlichen Maßstäblichkeit und vorherrschenden Mate-
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rialität von rotem Klinker bilden die Bezüge für drei neue Einzelgebäude, die diese Spezifika 
zeitgenössisch und nutzungsbezogen fortschreiben. 
 
1.8.4. Verkehrliche Erschließung I Ruhender Verkehr 
Die Topographie im Areal wird im Wesentlichen beibehalten, so dass eine untere Ebene gen 
Nordost und eine obere Ebene gen Südost bestehen, die - in der Regel begrenzt durch die Gebäu-
dekanten in terrassenartige Staffelung gebracht werden. Dementsprechend erfolgt die befahrba-
re Erschließung der oberen und unteren Ebene von der Schillerstraße und der Robert-Koch-Straße.  
Eine weitere Zufahrt besteht in der Semmelweisstraße. Aufgrund der in der Schillerstraße vor-
handenen Straßenbahntrasse ist dort ein Befahren des Areals nur in Fahrtrichtung (Nordost) im 
rechts rein – rechts raus - Prinzip möglich.  
Die Durchwegung des Braugoldareals ist Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. In diesem 
Verständnis werden die Zufahrten zu den Tiefgaragen maximal am Quartiersrand organisiert.  
 
Insgesamt werden zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs zwei Tiefgaragen errichtet. Die 
Tiefgarage des Gebäudes „Schillerflügel“ an der Schillerstraße funktioniert autark. Die weitere 
zentrale Tiefgarage wird unter partieller Einbeziehung vorhandener Keller in Kombination mit 
neuen Untergeschossen als Verbundsystem organisiert. 
Zusätzlich entstehen im Straßenraum Robert-Koch-Straße 10 Pkw-Stellplätze in Freiaufstellung, 
von denen zwei als Carsharing-Plätze genutzt werden sollen.  
Oberirdisch eröffnen westlich das Portal zur Semmelweisstraße sowie der östliche Durchgang 
zum Stadtpark eine querlaufende Durchwegung. 
 
1.8.5. Durchführungsvertrag 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Durchführungsvertrag zur Realisierung des Vorhabens, 
welches insgesamt 254 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, davon anteilig in einem nach dem 
Thüringer ISSP förderfähigen Standard, die für das Gesamtvorhaben erforderlichen Stellplätze in 
insgesamt zwei Gemeinschaftstiefgaragen, die Errichtung von 8 öffentlichen Stellplätzen in 
Freiaufstellung sowie zwei Carsharing-Stellplätzen beinhaltet. 
 
Die Regelungen des Durchführungsvertrages, des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des 
Vorhaben- und Erschließungsplanes lassen sich somit in Übereinstimmung bringen und wider-
sprechen sich nicht. 
 
Zur Sicherung der Anwendungsvoraussetzungen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
wird im Durchführungsvertrag ausdrücklich geregelt, dass der Vorhabenträger - soweit er sich im 
Innenverhältnis Dritter bedienen sollte- dafür Sorge zu tragen hat, dass sich an seinen unbeding-
ten Durchführungspflichten gegenüber der Stadt Erfurt nichts ändert und diese tatsächlich und 
rechtlich durch ihn erfüllbar bleiben.  
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2.  Begründung der Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 und § 12 Abs. 3 BauGB 

2.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Textliche Festsetzung Nr. 0. Verweisfestsetzung auf den Durchführungsvertrag 
Die ausschließliche Festsetzung der Art der Nutzung durch allgemeine Festsetzung eines Bauge-
bietes entspräche nicht dem Vorhabenbezug eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Unge-
achtet dessen ist der Zusatz eines Baugebietes zulässig und zur Definition des Schutzanspruchs 
geeignet (so z.B. Ullrich Kuschnerius. "Der vorhabenbezogenen Bebauungsplan im Lichte der jün-
geren Rechtsprechung", BauR 6/2004 S. 948) 
 
Die erforderliche Konkretisierung des Vorhabens erfolgt durch Definition des Vorhabens im 
Durchführungsvertrag und der dazugehörigen Durchführungsverpflichtung des Vorhabenträgers. 
Mit der Festsetzung Nr. 0 sind im Rahmen der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes nur solche Nutzungen zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet. 
 
Die hohen Anforderungen, die das BVerwG an die Konkretisierung des Vorhabens im Rahmen ei-
nes vorhabenbezogenen Bebauungsplanes stellt1, kollidieren häufig mit der erforderlichen Fle-
xibilität aus Sicht der Vorhabenträger, um im Zuge der Projektrealisierung auf geänderte Nut-
zeranforderungen eingehen zu können. Deshalb hat der Gesetzgeber in § 12 Abs. 3 a BauGB die 
Möglichkeit geschaffen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf allgemeine Festsetzungen 
zu beschränken und durch einen entsprechenden Festsetzungsverweis auf den Durchführungs-
vertrag konkretisierende Zulässigkeitstatbestände in den Durchführungsvertrag auszulagern. 
Der Durchführungsvertrag wird dadurch für die bauaufsichtliche Prüfung des Vorhabens rele-
vant. Werden Änderungen am konkreten, im Durchführungsvertrag fixierten Konzept erforder-
lich, bedarf es so nicht einer erneuten Auslegung des Bebauungsplanes. 
 
Die Änderung der Zulässigkeitstatbestände kann durch Änderung des Durchführungsvertrages 
erfolgen, der des Beschlusses des Stadtrates bedarf. Nachbarn haben alle Vorhaben hinzuneh-
men, die den allgemeinen Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechen.2 
 
Da ohne eine erneute Planänderung alle Nutzungen zulässig sein können, die von den allgemei-
nen Festsetzungen erfasst werden, ist dieses gesamte Nutzungsspektrum Gegenstand des Be-
bauungsplanverfahrens. Alle abwägungserheblichen Auswirkungen aller nach der Planung zuläs-
sigen Nutzungen wurden deshalb in die Abwägung eingestellt. 
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabens "Wohnbebauung Braugoldareal“ ist Be-
standteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.  
 
Zeichnerische Festsetzung und textliche Festsetzung Nr. 1.1.: Allgemeines Wohngebiet WA  
Den allgemeinen Zielen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes entsprechend, wird zur Um-
setzung des städtebaulichen Nutzungs- und Raumkonzepts ein Allgemeines Wohngebiet mit 
den Teilbereichen WA 1 und WA 2 festgesetzt.  
 
Damit wird sowohl der Lage des Plangebiets innerhalb der angrenzenden Wohnbebauung als 
auch dem geplanten Nutzungszweck entsprochen. Die angestrebte Wohnnutzung schließt Stö-
rungen des Bestandes aus, entspricht der raumstrukturellen Eignung und den städtebaulichen 
Zielen für diesen Bereich.  

                                            
1 BVerwG Urteil vom 18.09.03 - 4CN 3.02 
2 BauGBÄndG 2007 Mustererlass , Nr. 2.3.3.3.  
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Die ausschließliche Festsetzung der Art der Nutzung durch allgemeine Festsetzung eines Bauge-
bietes entspräche nicht dem Vorhabenbezug eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Unge-
achtet dessen ist der Zusatz eines Baugebietes zulässig und zur Definition des Schutzanspruchs 
geeignet (so z.B. Ullrich Kuschnerius: "Der vorhabenbezogenen Bebauungsplan im Lichte der jün-
geren Rechtsprechung", BauR 6/2004 S. 948) 
 
Die erforderliche Konkretisierung des Vorhabens erfolgt durch Definition des Vorhabens im 
Durchführungsvertrag und der dazugehörigen Durchführungsverpflichtung des Vorhabenträgers.  
 
Textliche Festsetzungen Nr. 1.1. bis 1.3.: Nutzungseinschränkungen   
Zur Sicherstellung des Schutzanspruches der Wohnnutzung im Plangebiet und im Umfeld des 
Plangebietes sind für den weiteren Vollzug des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nut-
zungseinschränkungen für das Plangebiet festgesetzt. Diese Nutzungseinschränkungen entspre-
chen dem Vorhabenkonzept und dienen der Vermeidung von Störungswirkungen durch Betriebs- 
und Verkehrslärm. Die angestrebte Wohnnutzung entspricht einem ungedeckten Bedarf nach 
Wohnungen in Altstadtnähe und ÖPNV-günstiger Lage. 
 
Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Anlagen für Gar-
tenbaubetriebe und Tankstellen sind aus städtebaulicher Sicht nicht erwünscht. Die damit ver-
bundenen zusätzlichen Lärmimmissionen wirken störend bzw. widersprechen der geplanten 
Nutzungsstruktur. Der Ausschluss dieser Nutzungen hat das Ziel, die Schutzwürdigkeit der 
Wohnnutzungen vor dem Hintergrund einer spezifischen Baustruktur zu sichern und Störungen 
der Wohnruhe zu vermeiden. 
 
Im Sinne des angestrebten lebendigen Quartierscharakters mit seiner fußläufigen Attraktivität 
und aufgrund der schwierigen Besonnungsverhältnisse sind Wohnnutzungen in den Erdgeschos-
sen der Baufelder C 1 und G 1 ausgeschlossen.  
 
Der Wunsch von Gewerbetreibenden, an exponierter Stelle für ihr Geschäft zu werben, und das 
Interesse der Allgemeinheit an der Erhaltung des Stadtbildes führen oftmals zu Konflikten, die 
eines Interessenausgleiches bedürfen. Um die Störwirkung von Werbeanlagen auf das Stadtbild 
zu minimieren, sollen deshalb Werbeanlagen, die der Fremdwerbung dienen, ausgeschlossen 
werden. Die Lage des Vorhabens im Stadtgebiet sowie die unmittelbare Nähe zu denkmalge-
schützten Baukörpern und zur denkmalgeschützten Altstadt rechtfertigen diese strenge Rege-
lung. 
 
 
2.2 Maß der baulichen Nutzung  
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung  
• der Grundflächenzahl als Höchstmaß (GRZ) 
• der Geschossflächenzahl als Höchstmaß (GFZ)) sowie  
• der Oberkante baulicher Anlagen (als Höchstmaß bzw. zwingend)  
 
Zeichnerische Festsetzungen: GRZ und  GFZ  
Die Gesamtgröße der festgesetzten GRZ im Allgemeinen Wohngebiet (Teilbereich WA 1 und 
WA 2) entspricht mit 0,4 dem Orientierungswert für Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO.  
 
Die Größe der festgesetzten GFZ wird im WA 1 und WA 2 abweichend vom Orientierungswert für 
Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. Im gesamten Allgemeinen Wohngebiet (WA 
1 und WA 2) ergibt sich eine GFZ von 1,47. Damit wird der Orientierungswert gemäß § 17 Abs. 1 
BauNVO überschritten.  
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Für die Überschreitung des Orientierungswertes für die Obergrenze der GFZ im Allgemeinen 
Wohngebiet nach § 17 BauNVO liegen städtebauliche Gründe vor. Die Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden dabei nicht beeinträchtigt und nachteiligen Auswir-
kungen auf die Umwelt vermieden. 
1. Städtebauliche Gründe: 

− Die Festsetzungen sind erforderlich, um planungsrechtlich eine entsprechende Nach-
nutzung der Brachfläche durch eine dem Umfeld entsprechende städtebaulich ange-
messene Bebauung im Kontext des Standorts zu sichern.  

− Die im Planbereich vorhandene Baustruktur soll gesichert und maßvoll mit der beste-
henden baulichen Dichte weiterentwickelt werden. Diese bauliche Dichte ist vor dem 
Hintergrund der integrierten Lage des Standorts als angemessen zu bewerten.  

− Mit der Planung erfolgen die Reparatur eines untergenutzten innerstädtischen Berei-
ches und damit die Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes. 

− Die Festsetzungen sind notwendig, um planungsrechtlich die städtebaulichen Bau-
strukturen nach den planerischen Ideen des Planungswettbewerbes zu sichern. Mit 
dem  Sudhaus (WA 2), das bezüglich der Überschreitung der GFZ das Gebiet prägt, soll 
dabei gemäß den allgemeinen Planungszielen die vorhandene städtebaulich prägen-
de Baustruktur gesichert und ein stadträumlicher Akzent geschaffen werden.  

− Das Potential für einen Wohnstandort mit einer überdurchschnittlich guten ÖPNV-Er-
schließung soll durch Nutzungskonzentration im Innenstadtbereich ausgeschöpft 
werden.  

 
2.  Die Beeinträchtigungen der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

wird durch folgende Umstände/Maßnahmen vermieden bzw. ausgeglichen: 
− Ein ausgleichender Umstand für die hohe bauliche Dichte besteht in der Errichtung 

von angrenzenden Außenanlagen, die der Freizeit und Erholung dienen (gärtnerische 
Gestaltung der Freiflächen). 

− In Verbindung mit der angestrebten Dichte werden Festsetzungen für Begrünungs-
maßnahmen sowohl auf den unterbauten Flächen, als auch anderen Freiflächen vor-
gesehen. Durch eine ausreichende Erdüberdeckung und Bepflanzung wird gesichert, 
dass sich zum einen die Fläche nicht aufheizen kann und zum anderen das Regenwas-
ser an Ort und Stelle versickern und gespeichert werden kann. 

− Die Nähe zum unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden Stadtpark bietet nutzbare 
Freiräume für die Bewohner des neuen Gebietes.   

 
3. Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt durch die Überschreitung können durch fol-

gende Umstände / Maßnahmen vermieden werden: 
− Der vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt vielfältige Begrünungsmaßnahmen 

(Pflanzmaßnahmen, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung) fest, die eine klimaökolo-
gische Ausgleichsfunktion haben und der natürlichen Bodenfunktion sowie der Auf-
enthaltsqualität in den wohnungsnahen Freibereich dienen.  

− Die hohe bauliche Verdichtung im Innenbereich ist ein wesentlicher Beitrag zum 
schonenden Umgang mit der Ressource Boden, da so eine adäquate Flächeninan-
spruchnahme im Außenbereich vermieden und kompensiert wird. 

− In den geplanten Tiefgaragen können die für das Vorhaben erforderlichen Stellplätze 
untergebracht werden, so dass keine ebenerdigen Stellplätze negativ auf die Qualität 
der Freiräume wirken. Lärmimmissionen können durch die Einhausung reduziert wer-
den. 

− Die gute ÖPNV-Erschließung im Gebiet ermöglicht eine Reduzierung des motorisier-
ten Individualverkehrs. 

 
Sonstige öffentliche Belange stehen nicht entgegen. 
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Textliche Festsetzung Nr. 2.1.: Überschreitung der GRZ durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO   
Die Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten 
Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 ist in Anbetracht der eingeschränkten Flächenver-
fügbarkeit i. V. m. der Bau- und Nutzungsdichte zur störungsfreien Unterbringung des ruhenden 
Verkehrs und der Sicherung des vorhandenen unterirdischen baulichen Bestandes erforderlich. 
Die Unterbauung der Grundstücke wird durch stadtgestalterische Maßnahmen wie Baumpflan-
zungen, Erdüberdeckungen der Tiefgaragendächer, Gründächer und Fassadenbegrünungen sowie 
Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes innerhalb des Gebietes kompensiert. 
 
Zeichnerische Festsetzung, Ansichten und textliche Festsetzung Nr. 2.2.: Höhe baulicher Anlagen 
Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch die festgesetzten Ansichten und die Oberkante bau-
licher Anlagen sowie durch Trauf- und Firsthöhen jeweils als Höchstmaß bzw. als zwingendes 
Maß definiert. Diese Festsetzungen dienen der Umsetzung des Raumkonzeptes, welches an die 
bestehenden Gebäudehöhen anknüpft und eine differenzierte Höhengestaltung der Gebäude 
vorsieht. Die Festsetzung der Höhen als zwingendes Maß soll dabei die gemäß den allgemeinen 
Planungszielen angestrebte Neufassung der straßenseitigen Raumkanten des Plangebiets sowie 
den Erhalt des vorhandenen, teilweise denkmalgeschützten Bestandes sichern.   
 
Zur Umsetzung des Raumkonzeptes ist eine derart weitgehende Bindung erforderlich. Mit den 
getroffenen Festsetzungen soll der Verträglichkeit des Vorhabens im städtebaulichen Kontext 
sowie der denkmalgeschützten Gebäude innerhalb des Planbereichs bzw. in dessen baulichem 
Umfeld Rechnung getragen werden. 
 
Textliche Festsetzung 2.3.: Unterschreitung Höhe baulicher Anlagen  
Mit der Festsetzung wird eine Unterschreitung der zwingend festgesetzten Oberkanten der Ge-
bäude und First- und Traufhöhen ermöglicht (max. 0,3 m), um ggf. notwendigen Anpassungen im 
Rahmen der Ausführungsplanung der Gebäude einen angemessenen Spielraum einzuräumen. 
 
Textliche Festsetzungen 2.4. und 2.5: Überschreitung Höhe baulicher Anlagen  
Die festgesetzte Überschreitungsmöglichkeit der Oberkanten baulicher Anlagen für technisch 
bedingte Dachaufbauten soll den notwendigen, aber städtebaulich verträglichen Gestaltungs-
spielraum für technische Erfordernisse der Gebäude ermöglichen. Um Störwirkungen zu vermei-
den, sind die Aufbauten mindestens 1,50 m von der Gebäudeaußenkante zurückgesetzt einzu-
ordnen. 
 
Mit der textlichen Festsetzung 2.5. werden Überschreitungen der festgesetzten Oberkante bauli-
cher Anlagen durch notwendige Absturzsicherungen von Dachterrassen ermöglicht.  
 
Textliche Festsetzung 2.6.: Ermittlung Geschossfläche bei Stellplätzen und Garagen  
Unabhängig von den Vorschriften der Thüringer Bauordnung wird für Stellplätze und Garagen in 
Vollgeschossen (hier Erdgeschoss) von § 21 a Abs. 4 Punkt 3 BauNVO Gebrauch gemacht, so dass 
diese bei der Ermittlung der Geschossfläche unberücksichtigt bleiben. Dies ist durch das städte-
bauliche Konzept begründet, welches den vorhandenen Höhenunterschied im Planungsgebiet 
für die Einordnung von ebenerdigen Tiefgaragen nutzt.  
 
Textliche Festsetzung 2.7.: Höhenlage Lüftungsbauwerke  
Mit dieser Festsetzung werden die oberirdische Lüftungsbauwerke von Tiefgaragen in ihrer ma-
ximalen Höhe auf 1,20 m beschränkt, um deren räumliche Wirkung und die gestalterische Beein-
trächtigung der angrenzenden Freiräume möglichst gering zu halten. Um Störwirkungen auf das 
Straßenbild zu vermeiden sind straßenseitig eingeordnete Lüftungsbauwerke geländeniveaug-
leich auszuführen.  
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2.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen  
 
Zeichnerische Festsetzungen: Baulinien und Baugrenzen i. V. m. Teil 2 – Ansichten  
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch festgesetzte Baulinien und Baugrenzen definiert. 
Die Baulinien und Baugrenzen beziehen sich dabei auf die äußere Kubatur der Gebäude. Die en-
gen baukörperähnlichen Festsetzungen der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgen aus städ-
tebaulichen Gründen zur Sicherung des Vorhaben- und Erschließungsplanes hinsichtlich einer 
klaren Disposition zur Lage der Baukörper und den damit verbundenen Abstandsflächen und 
Freiräumen. Eine Variabilität in der Raumstruktur wird dabei nicht eingeräumt.  
 
Die Festsetzung von Baulinien ist dabei auf Bereiche beschränkt, wo derart weitgehende Bin-
dungen zur Sicherung der Raumstruktur und gewollten Baufluchten erforderlich sind. Die strin-
gente Festsetzung von Baulinien an den Außenkanten des Quartiers sichert dabei eine geschlos-
sene Straßenrandbebauung als Ergänzung der vorhandenen Quartiersstruktur. Die innerhalb des 
Quartiers befindlichen Baulinien dienen vorwiegend dem Erhalt der vorhandenen, teilweise 
denkmalgeschützten baulichen Struktur. 
 
Im Bereich der Baufelder A 1 und A 2 soll mit der zeichnerischen Festsetzung der lichten Höhe ei-
ner Durchfahrt eine Zufahrtsmöglichkeit für die Feuerwehr gesichert werden (Mindestmaß 3,50 
m). Im Baufeld I 1 ist zur Umsetzung des gestalterischen Konzeptes, welches dort einen erdge-
schossigen Rücksprung im Eingangsbereich des Gebäudes vorsieht, eine lichte Höhe von mindes-
tens 2,50 m festgesetzt.  
 
Einige Baukörper sind nach den zeichnerisch festgesetzten Baulinien i. V. m. den in Teil A 2 – An-
sichten getroffenen vorhabenkonkreten Festsetzungen nach § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB zwingend 
festgesetzt. Durch die Baukörperanordnung und -höhe kommt es teilweise zu geringeren Ab-
standsflächentiefen als nach Thüringer Bauordnung gefordert. Den getroffenen zeichnerischen 
Festsetzungen im Teil A 2 – Ansichten i. V. m. den Festsetzungen zu Baulinien kommen damit 
Rechtswirkungen entsprechend geringeren Abstandsflächen im Sinne von § 6 Abs. 5 Satz 3 
ThürBO zu. 
Diese Festsetzungen dienen der Bestimmung der Abstandsflächentiefen abweichend von der 
Thüringer Bauordnung, indem damit vorhabenspezifische Regelungen zur Lage und Höhe der 
Außenwände getroffen werden. Die Regelungen der Thüringer Bauordnung zu den Abstandsflä-
chen finden daher in diesen Bereichen keine Anwendung. Im Einzelnen gilt dies für folgende 
Fassaden: 
− Baufeld A 2  ( Nordostfassade) - betroffen: Fremdgrundstück 308/71, Flur 29 
− Baufeld A 9 (Nordwestfassade) / Baufelder D 1, D 2 (Südostfassade) - betroffen: eigenes 

Grundstück, Überschneidung von Abstandsflächen  
− Baufeld B 2 (Nordwestfassade / Baufelder C 2, C 3 (Südwestfassade) - betroffen: eigenes 

Grundstück, Überschneidung von Abstandsflächen  
− Baufeld C 5  (Südostfassade)  / Baufeld F 1 ( Nordwestfassade ) - betroffen: eigenes Grund-

stück, Überschneidung von Abstandsflächen  
− Baufeld F 2 (Südwestfassade) / Baufeld G 1 (Südostfassade) - betroffen: eigenes Grundstück, 

Überschneidung von Abstandsflächen 
− Baufelder F 1, F 2 (Nordostfassade) / Baufeld G 1 (Nordwestfassade) - betroffen: eigenes 

Grundstück, Überschneidung von Abstandsflächen  
− Baufeld F 1 (Nordostfassade) / Baufeld H3 Südostfassade) - betroffen: eigenes Grundstück, 

Überschneidung von Abstandsflächen  
− Baufeld G 1 (Südostfassade) – betroffen öffentliches Flurstück 102/2, Flur 29  
− Baufeld G 1 (Nordostfassade) – betroffen: Fremdgrundstück 285/58, Flur 29 
− Baufeld J 1 (Nordwestfassade) – betroffen: Städtisches Flurstück 62, Flur 29 / Fremdgrund-

stück 64/1, Flur 29  
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Die engen Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche sind gemäß den Zielen des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes zur Umsetzung des Vorhaben- und Erschließungsplanes er-
forderlich. 
 
Ausreichende Belichtung  
In der Rechtsprechung sind allgemeinverbindliche Grenzen der Zumutbarkeit der Verschattung 
bzw. zwingende Anforderungen an eine Mindestbesonnung von Wohnungen nicht definiert. Die 
DIN 5034-1 "Tageslicht in Innenräumen" hat keinen normativen Charakter. Die Vorschrift bietet 
lediglich nur eine Orientierung für den Planungsprozess. Die Zumutbarkeit einer Verschattung 
ist planungsrechtlich nach gefestigter Rechtsprechung im Einzelfall zu beurteilen. Das Erforder-
nis einer Prüfung der Belichtung, Belüftung und Besonnung durch eine gutachterliche Untersu-
chung ist nach § 2 Abs. 3 BauGB regelmäßig erst bei einer Unterschreitung von Abstandsflächen 
zu sehen. 
 
Aufgrund der Unterschreitung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen in Verbindung mit 
der angestrebten städtebaulich höheren baulichen Dichte wurden die Auswirkungen der Pla-
nung im Hinblick auf die Besonnung, Belichtung und Belüftung gutachterlich geprüft und in die 
Abwägung eingestellt.   
 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass eine ausreichende Besonnung der Gebäude innerhalb des 
Plangebiets für die Südostfassaden der Gebäude Robert-Koch-Straße, der Südost- und Südwest-
fassade des Baufelds F (Gärhaus) sowie der Südostfassade des Baufelds J 2 gegeben ist. Bei den 
Fassaden aller anderen Gebäude ist mit Einschränkungen, die i. d. R. einen kleinen Teil der jewei-
ligen Fassade betreffen (außer Ostfassaden), zu rechnen.  
 
Im Rahmen des Gutachtens wurden auch die Auswirkungen der Planung auf die Besonnungsver-
hältnisse der angrenzenden Bebauung untersucht. Hier zeigte sich, dass ein Großteil der Be-
standsbebauung bereits im Ist-Zustand nicht ausreichend besonnt ist. Einschränkungen durch 
die geplante Bebauung sind bei den Gebäuden Am Stadtpark 46, Schillerstraße 3/5, 7, 11 und 13 
gegeben. Dort können die DIN-Kriterien für den 17.01. nicht an allen Fassadenabschnitten ein-
gehalten werden.  
In dem ergänzenden Verschattungsgutachten vom 27.07.2020 wurde geprüft, angesichts wel-
cher Veränderungen der baulichen Dichte im Blockinnenbereich der 1h-Wert der DIN 5034-1 zur 
Verbesserung der Besonnungsverhältnisse an der Bestandsbebauung eingehalten werden kann.  
Hierzu wurde der Abstand der Baukörper I und H zur jeweiligen nördlichen Grundstücksgrenze 
vergrößert sowie der Baukörper H in seiner Kubatur reduziert. Die Abstandsflächen werden ein-
gehalten. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die zusätzliche Verschattung auf das jeweilige 
Erdgeschoss sowie bei dem Gebäude Schillerstraße 5 auf einen Teilbereich des 1. OG begrenzt 
wird. Um auf der gesamten Fassade der betrachteten Gebäude eine ausreichende Besonnung am 
17.01. sicherzustellen, müsste gemäß Gutachten auf eine oberirdische Bebauung bei den Bau-
körpern H und I fast vollständig verzichtet werden. Dies steht dem städtebaulichen Konzept mit 
seiner Zielstellung von klar definierten Räumen in diesem Bereich entgegen. Zudem ginge damit 
ein erheblicher Verlust des vorhandenen Innenentwicklungspotenzials einher sowie ein wichti-
ger Beitrag zur Schaffung von dringend erforderlichem neuen Wohnraum in integrierter Sied-
lungslage verloren. 
 
Weiterhin führt der rückwärtige Flügel des Baukörpers J an den Gebäuden Schillerstraße 11 und 
13 zu einer geringfügigen Einschränkung der möglichen Besonnung im Erdgeschoss. Diese be-
zieht sich auf den 1h-Wert der DIN 5034-1.   
 
Im Bereich der Semmelweisstraße ist durch die den Blockrand ergänzenden neuen Gebäude eine 
ausreichende Besonnung gemäß DIN 5034-1 ebenfalls nicht möglich. Dies gilt jedoch bereits für 
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den Ist-Zustand. Im Planfall ist mit einer weiteren geringfügigen Reduktion der Besonnungsver-
hältnisse für den DIN-Wert 21.03. zu rechnen.  
 
Grundsätzlich hat die Gemeinde die Auswirkungen der Planung auf die Verschattungssituation 
mit dem städtebaulichen Interesse an der Realisierung der geplanten Bebauung abzuwägen. Sie 
darf sich in der Abwägung jedoch nicht (ohne weiteres) damit zufrieden geben, nur das sicherzu-
stellen, was dem Nachbarn nach Bauordnungs- sowie Nachbarrecht ohnedies zustünde.  
 
Es sind deshalb im Rahmen der Abwägung grundsätzlich Belange ins Feld zu führen, die eine 
nachteilige Veränderung der bestehenden Besonnungssituation in der Nachbarschaft aufwie-
gen. Vorliegend handelt es sich dabei um folgende Belange: 
 
• Belange der Baukultur 
Das städtebauliche Konzept ist das Ergebnis eines städtebaulich-architektonischen Realisie-
rungswettbewerbes (gemäß Richtlinien für Planungswettbewerbe RPW), dessen Ergebnis mit der 
Realisierung der ersten Preisträgerarbeit umgesetzt werden soll. Der Stadtrat bestätigte mit 
Stadtratsbeschluss 1073/19 den Wettbewerbsentwurf des 1. Preisträgers des Planungswettbe-
werbs als Grundlage für die Gebietsentwicklung und damit den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes LOV658 "Wohnbebauung Braugoldareal".  
 
• Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung 
Die Schaffung von Wohnraum in geeigneten innerstädtischen Lagen ist ein prioritäres Ziel der 
Stadtentwicklung, um Abwanderungen in das Umland zu vermeiden und dem steigenden Bedarf 
an Baugrundstücken, insbesondere im Geschosswohnungsbau, Rechnung zu tragen. In Anbe-
tracht der Standortvorteile (innerstädtisch gelegen, sehr gute ÖPNV-Anbindung) ist der Standort 
hervorragend für Wohnungsbau geeignet, stellt damit ein Flächenpotential für die immer knap-
per werdenden innerstädtischen Reserveflächen dar und dient einem nachhaltigen Bevölke-
rungswachstum. 
 
• Anforderungen an flächensparendes Bauen / Vorrang der Innenentwicklung  
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan LOV658 setzt das grundsätzliche Ziel der städtebauli-
chen Neuordnung einer Brachfläche um und ermöglicht die Nachnutzung eines verkehrlich und 
technisch infrastrukturell gut erschlossenen Standortes am Rande der Kernstadt. Die Planung 
vermeidet damit die Flächeninanspruchnahme in anthropogen noch nicht überformten Berei-
chen mit ihren negativen Folgen (Innenentwicklung vor Außenentwicklung).  
 
• Vermeidung von Emissionen/ Sparen von Ressourcen  
Das Plangebiet ist verkehrlich und technisch infrastrukturell gut erschlossen. Über kurze Wege 
sowie das vorhandene ÖPNV-Netz ist der Standort hervorragend an die Innenstadt sowie das 
Umland angebunden. Durch die Nutzung bereits vorhandener Versorgungs- und Erschließungs-
strukturen sowie die kurzen Wege können sowohl Emissionen als auch Ressourcen gespart wer-
den. 
 
Die nachgewiesene Belichtungssituation stellt eine oft in innerstädtischen Bereichen vorkom-
mende Situation dar. Insbesondere in innerstädtischen Lagen oder im Zuge flächensparenden 
Bauens ist eine Einhaltung der DIN- Kriterien häufig in Teilen nicht gegeben oder gar struktur-
unüblich. In Anbetracht der öffentlichen Interessen an der Schaffung von Wohnraum, der Repara-
tur des Stadtgrundrisses, sowie im Zuge flächensparenden Bauens wird die Belichtungssituation 
als mit den Zielen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vereinbar eingeschätzt. 
 
Der abschließende Nachweis der Einhaltung der normierten Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 
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Ausreichende Belüftung 
Aufgrund der Vorbelastung des Plangebiets durch Verkehrsemissionen der umliegenden Straßen 
wurde den Belangen der Lufthygiene ein hoher Rang eingeräumt und im Zuge des Bebauungs-
planverfahrens ein lufthygienisches Gutachten erstellt, in welchem die Auswirkungen der Pla-
nung auf die Immissionssituation des Untersuchungsgebiets geprüft und bewertet wurden. Im 
Ergebnis wurde festgestellt, dass im Untersuchungsraum insgesamt günstige lufthygienische 
Verhältnisse herrschen. Durch die südwestlich verlaufende Randbebauung und der Hauptwind-
richtung aus Südwest kommt es im Straßenraum der Schillerstraße zu einer guten Durchlüftung. 
Die ermittelten Immissionskenngrößen liegen daher beidseitig der Straße deutlich unter den 
entsprechenden Grenzwerten der 39. BImSchV. In den anderen Bereichen des Plangebietes wer-
den sehr niedrige Immissionswerte ausgewiesen, die nur unwesentlich über den Werten der Hin-
tergrundbelastung liegen. 
 
Die Ergebnisse belegen, dass eine Überschreitung der NO2-Grenzwerte im Bereich der Bestands-
bebauung und der geplanten Bebauung mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Die ermit-
telten Immissionskenngrößen liegen deutlich unter den Immissionsgrenzwerten der 39. BIm-
SchV. Somit können nach einer baulichen Umsetzung der Planung gute lufthygienische Verhält-
nisse gewährleistet werden. 
 
Einhaltung der Brandschutzanforderungen  
Die Anforderungen an den Brandschutz werden durch die geringeren Tiefen der Abstandsflächen 
nicht verletzt. Der erforderliche Mindestabstand vor Fassaden mit Fenstern ist gewährleistet. 
Der Brandschutznachweis wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geführt.  
 
Textliche Festsetzungen 3.1. , 3.2. sowie  3.4. bis 3.6.: Überschreiten der Baulinien und Baugren-
zen (Balkone)   
Um über die festgesetzten Baugrenzen und Baulinien hinaus gewisse bauliche Erweiterungs-
möglichkeiten und Gestaltungsspielräume, insbesondere für Freisitze (Balkone) im Sinne der 
Verbesserung der Wohnraumqualität zu ermöglichen, sollen entsprechende Überschreitungen 
von Baugrenzen und Baulinien über das in § 23 Abs. 2, 3 und 5 BauNVO zulässige Maß hinaus 
ausnahmsweise zugelassen werden. Für die unterschiedlichen Baufelder und damit Gebäudety-
pen und -größen werden entsprechend unterschiedliche Maße definiert. Die Größenordnung der 
Überschreitungsmöglichkeiten wird für den Nutzungszweck als bedarfs- und funktionsgerecht 
sowie für die Raumstruktur als angemessen erachtet. Weiterhin wird für Nachbarn eine klare 
Dispositionsgrundlage vorgegeben.  
 
Textliche Festsetzung 3.3.: Überschreiten der Baugrenzen (Laubengang)  
Die ausnahmsweise zulässige Überschreitung der südöstlichen Baugrenzen der Baufelder C 2 
und C 3 sichert die Erschließung dieser Baufelder mit einem Laubengang und gewährleistet eine 
barrierefreie fußläufige Erschließung des Quartiers in Nord-Südrichtung.  
  
 
2.4 Festsetzung der Höhenlage 
 
Zeichnerische Festsetzungen und textliche Festsetzung Nr. 4.1.: Höhenlage des Geländes  
Die Festsetzung der Höhenlage des Geländes orientiert sich am Vorhaben- und Erschließungs-
plan und dient der Umsetzung des Freiflächen- und Erschließungskonzeptes. Aufgrund der ge-
planten Veränderung und Überformung der bestehenden Topographie ist die Festsetzung der 
zukünftigen Höhe der nicht überbaubaren Grundstücksflächen erforderlich, um verbindliche Hö-
henbezugspunkte für die Einordnung der Gebäude zu definieren, nicht vertretbare Aufschüttun-
gen bzw. Abgrabungen zu vermeiden und  das Gelände niveaugleich an die angrenzenden öffent-
lichen Verkehrsflächen anzupassen. Die ausnahmsweise Zulässigkeit der Abweichung von +/-
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0,20 m von den festgesetzten Geländehöhen ist erforderlich, um Spielräume für die konkrete 
Ausführungsplanung zu ermöglichen.  
 
Zeichnerische Festsetzungen und textliche Festsetzung Nr. 4.2. und 4.3.: Höhenlage von Stütz-
mauern und Pergola 
Ausgehend von der vorhandenen Topografie und der Höhenlage des zu erhaltenden Bestandes 
sind in Teilbereichen Stützmauern erforderlich. Diese Bereiche sind entsprechend dem Freiflä-
chenkonzept des Vorhaben- und Erschließungsplanes zeichnerisch festgesetzt. Die Reglementie-
rung der Höhe der Stützmauern und Pergola erfolgt, um deren räumliche Wirkung und die ge-
stalterische Beeinträchtigung der angrenzenden Freiräume möglichst gering zu halten.  
 
Zeichnerische Festsetzung: OK Tiefgarage  
Durch die Festsetzung der maximalen Oberkante der Oberkante von Tiefgaragen wird sicherge-
stellt, dass diese sich in das umgebende Gelände einordnen, baulich nicht sichtbar in Erschei-
nung treten und eine angemessene Überdeckung für Begrünungen erfolgen kann.  
 
 
2.5 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  
 
Zeichnerische Festsetzungen und textliche Festsetzungen Nr. 5.1. bis  5.3.: Hochbauliche Neben-
anlagen, Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter 
Mit der Festsetzung 5.1. sind hochbauliche Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO außerhalb 
der dafür zeichnerisch festgesetzten Flächen nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind Kinder-
spielanlagen. Die Einschränkung für die Zulässigkeit von Nebenanlagen dient der geordneten 
Flächeninanspruchnahme und Freiraumqualität; die Störwirkung auf die Raumstruktur und die 
Freiräume wird berechenbar gestaltet und der Versiegelungsgrad von Freiflächen reduziert.  
 
Sofern im Zuge der Umsetzung des Vorhabens eine Standortverlagerung des Trafos erforderlich 
wird, ist dies durch den Ausnahmevorbehalt gemäß textlicher Festsetzung 5.2. gewährleistet.   
 
Mit der textlichen Festsetzung 5.3. soll im WA 1 eine natürlich Be- und Entlüftung der Tiefgara-
gen gewährleistet werden. Zur Sicherung der Aufenthaltsqualität in den wohnnahen Freiräu-
men, zur Minimierung des Störgrades hinsichtlich möglicher Immissionen und zur Vermeidung 
der Störwirkung auf die Raumstruktur und die Freiräume wird die Zulässigkeit der Lüftungsein-
richtungen hinsichtlich der Grundfläche eingeschränkt. 
 
Textliche Festsetzungen Nr. 5.4. und 5.5.: Oberirdische Stellplätze und Tiefgaragen 
Mit dem Ausschluss von oberirdischen offenen Stellplätzen soll eine geordnete Flächeninan-
spruchnahme innerhalb des Baugebietes gesichert und damit die Wohn- und Aufenthaltsquali-
tät im Quartier durch Minderung der Lärmbelastung erhöht werden. Zudem wird die Störung des 
Wohnumfeldes berechenbar gestaltet. Oberirdische Stellplätze innerhalb des Geltungsbereichs 
sind nur als öffentliche Stellplätze im Bereich der vorhandenen Straßenverkehrsfläche Robert-
Koch-Straße zulässig.  
Durch die Konzentration des ruhenden Verkehrs in den Tiefgaragen sollen die Bewohner des 
Quartiers und der angrenzenden Wohnbebauung von unzumutbaren Beeinträchtigungen durch 
Verkehrslärm geschützt und eine oberirdische Befestigung der Freiflächen reduziert werden.  
 
Zeichnerische Festsetzung und textliche Festsetzung Nr. 5.6.: Ein- und Ausfahrtsbereich 
Die Zufahrten zum Gebietsinneren werden auf drei Zufahrten vom angrenzenden öffentlichen 
Straßenraum beschränkt. Diese Festsetzung dient der Erschließung des Grundstücks vom öffent-
lichen Straßenraum und der Konfliktbewältigung hinsichtlich verkehrlicher und immissions-
schutzrechtlicher Belange. Die Erfordernisse für Rettungsflächen sind dabei beachtet. 
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Textliche Festsetzung Nr. 5.7.: Pergola mit Einstellboxen 
Die Festsetzung dient der Sicherung der Aufenthaltsqualität in den wohnnahen Freiräumen. 
 
 
2.6 Straßenverkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
 
Zeichnerische Festsetzung: Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Öffentliche Parkflä-
che 
Zur Gewährleistung der Anfahrbarkeit der geplanten Gebäude mit Rettungsfahrzeugen der Feu-
erwehr wird mit der Umsetzung des Vorhabens ein Teil der vorhandenen Parkplätze in der Ro-
bert-Koch-Straße entfallen. Mit der zeichnerischen Festsetzung der öffentlichen Parkfläche sol-
len die entfallenden Parkplätze kompensiert, sowie zwei Carsharingplätze geschaffen und der 
Straßenraum städtebaulich geordnet werden.   
 
 
2.7 Flächen für Versorgungsanlagen 
 
Zeichnerische Festsetzung: Trafostation  
Auf dem Flurstück 60/3 an der Robert-Koch-Straße befindet sich eine Trafostation, die der Ver-
sorgung des Quartiers dient. Bedingt durch das Bebauungskonzept muss diese verlagert werden. 
Grundsätzlich sind Trafostationen in den Baugebieten ausnahmsweise zulässig. Durch die Fest-
setzung des konkreten Standortes soll eine geordnete Flächeninanspruchnahme innerhalb des 
Geltungsbereiches gesichert und die Störwirkung auf die Raumstruktur sowie die Freiräume be-
rechenbar gestaltet werden.  
 
 
2.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft  
 
Textliche Festsetzung Nr. 6.1.: Dachbegrünung  
Das Plangebiet befindet sich in einer klimatischen Sanierungszone des dicht besiedelten Kern-
stadtbereiches von Erfurt, welcher eine hohe flächenmäßige Überwärmung mit negativer Wir-
kung auf das Bioklima des Menschen aufweist. Die festgesetzte Dachbegrünung dient der Ver-
besserung des Mikroklimas, der Rückhaltung des Regenwassers, der Verminderung der Aufhei-
zung der Dachflächen sowie der Schaffung von Lebensräumen. Darüber hinaus sind die Dachflä-
chen zum Teil einsehbar und sollen sich daher durch die Dachbegrünung harmonischer in die 
Freiflächen einfügen. Der Ausnahmevorbehalt der Baufelder C3, C5 und D2 dient der Gewährleis-
tung einer mit dem Denkmalstatus der Gebäude verträglichen Gestaltung der Dachflächen. Um 
Dachflächen optimal für die Begrünung ausnutzen zu können, sind nur Anlagen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien zulässig, die die Ausbildung eines Gründachs gewährleisten (aufgeständer-
te Konstruktionen).  
 
Textliche Festsetzung Nr. 6.2: Überdeckung Tiefgarage 
Die Teile von Tiefgaragen und Kelleranlagen, die nicht überbaut sind und als Vegetationsflächen 
mit Pflanzbindung gekennzeichnet sind, sollen mit einer Mindestschicht an Oberboden/ Pflanz-
substrat überdeckt werden, um eine entsprechende Bodenfunktion in diesen Bereichen zu si-
chern und um genügend Wurzelraum für Baumpflanzungen zu gewährleisten  und somit ausrei-
chende Entwicklungschancen für die Bepflanzung sicherzustellen. Die Festsetzung erfolgt so-
wohl aus gestalterischen Gründen zur Verbesserung des Wohnumfeldes als auch aus ökologi-
schen Gründen zur Verbesserung des Mikroklimas. 
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Textliche Festsetzungen Nr. 6.3. und 6.4: Wurzelbereiche von Bäumen 
Im Bereich der Baumpflanzungen wird das Volumen des durchwurzelbaren Bodens festgelegt, 
um genügend Wurzelraum für die Bäume zu gewährleisten und ausreichende Entwicklungs-
chancen für die Gehölze sicherzustellen. Die festgesetzten Anforderungen an Baumpflanzungen 
sind im Sinne angemessener Wachstumsbedingungen und zum langfristigen Erhalt der Bepflan-
zung notwendig. Mit der Festsetzung 6.4. soll der dauerhafte Erhalt der festgesetzten Bestands-
bäume gesichert werden.  
 
 
2.9 Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht 
 
Zeichnerische Festsetzungen: Geh- und Fahrrecht, Gehrecht  
Die Festsetzung des Geh- und Fahrrechtes GF sowie des Gehrechtes dienen der Sicherung einer 
öffentlichen fußläufigen Durchwegung des Planungsgebietes von der Robert-Koch-Straße zur 
Schillerstraße und von der Semmelweisstraße zur Straße Am Stadtpark. Gleichzeitig wird mit 
dem Fahrrecht die fahrverkehrliche Erschließung der Pkw-Stellplätze des Flurstücks 60/2 der Flur 
29 der Gemarkung Erfurt-Süd sowie die Zugänglichkeit des Versorgungsträgers (Entwässerungs-
betrieb) zum Grundstück gesichert. 
 
Zeichnerische Festsetzung: Leitungsrecht  
Die Festsetzung des Leitungsrechtes zugunsten des Versorgungsträgers für Elektroenergie dient 
der Erreichbarkeit, der Wartung und Einbindung des geplanten Trafostandortes auf dem Pla-
nungsgrundstück vom öffentlichen Straßenraum.  
 
 
2.10  Verwendungsverbot bestimmter luftverunreinigender Stoffe 
 
Textliche Festsetzungen Nr. 7.1.: Ausschluss von festen und flüssigen Brennstoffen 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nach gesamtstädtischen Klimagutachten (2016) 
in einer klimatischen Sanierungszone des dicht besiedelten Kernstadtbereiches von Erfurt, wel-
cher eine hohe flächenmäßige Überwärmung mit negativer Wirkung auf das Bioklima des Men-
schen aufweist.  
 
Durch die Tallage der Stadt Erfurt treten sehr häufig Inversionen auf, die sich oft erst am Nach-
mittag auflösen. Entsprechend des gesamtstädtischen Klimagutachtens ist dies an rund 120 Ta-
gen im Jahr der Fall. Des Weiteren muss davon ausgegangen werden, dass die Inversionen nicht 
abgebaut werden und damit ganztägig anhalten (im statistischen Mittel an 30 Tagen im Jahr). 
Diese Inversionen reduzieren die Luftaustauschbedingungen in der Stadt erheblich und führen 
zu hohen Konzentrationen an Schadstoffen in der Luft. Die Folge sind gesundheitliche Belastun-
gen. 
Mit der Tallage der Stadt Erfurt und den damit verbundenen klimatischen Auswirkungen sind 
besondere städtebauliche Gründe gegeben, die eine Verminderung der luftverunreinigenden 
Emissionen von Feuerungsanlagen erforderlich machen und rechtfertigen. 
 
Erfurt ist als Untersuchungsgebiet nach § 44 BlmSchG ausgewiesen. Mit festen und flüssigen 
Brennstoffen betriebene Feuerungsanlagen tragen zur Belastung der Luftschadstoffe Feinstaub 
PM 10 und Stickstoffdioxid N01 bei; weshalb die Reduktion der Hintergrundbelastung um 70% 
als Zielstellung in die Luftreinhalteplanung der Landeshauptstadt Erfurt aufgenommen wurde. 
Darüber hinaus wurden mit der 39. BlmSchV (02.08.2010) die Grenzwerte für bestimmte Luft-
schadstoffe verschärft. 
 
Der Ausschluss flüssiger und fester Brennstoffe erfolgt deshalb insbesondere hinsichtlich der 
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Reduzierung der Stickoxid- und Feinstaubemissionen. Dieses Verwendungsverbot schließt den 
Betrieb offener Kamine gemäß § 2 Nr. 12 der 1. BImSchV explizit ein.  
 
Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des Fernwärmeversorgungsgebietes Süd, in 
dem die Fernwärme anliegt und Anschluss- und Benutzungszwang besteht. Eine betriebsfertige 
Fernwärmeleitung liegt am Bebauungsplangebiet an. Laut § 5 (1) Fernwärmesatzung ist im Sat-
zungsgebiet bei diesbezüglichen erschlossenen Grundstücken jedes Gebäude anzuschließen. 
 
 
2.11 Vorkehrung zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
 
Auf Grund der Problematik, dass beim Bauen auf innerstädtischen Flächen und im Einwirkungs-
bereich von Hauptverkehrsstraßen die Orientierungswerte des Beiblatts zur DIN 18005 "Schall-
schutz im Städtebau" i. d. R. überschritten werden, hat die Stadt im Verfahren den Belangen des 
Schallschutzes einen hohen Rang eingeräumt und zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein 
schalltechnisches Gutachten erstellen lassen. 
 
Aufgabe der Bauleitplanung ist es in erster Linie, dafür Sorge zu tragen, dass Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB gewahrt sind. Wo 
die Grenze der Zumutbarkeit liegt hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Dabei sind vor 
allem der Gebietscharakter und die tatsächliche Vorbelastung zu berücksichtigen. 
 
In vorbelasteten Bereichen, insbesondere in innerstädtischen Gemengelagen, lassen sich die 
Orientierungswerte oft nicht einhalten. Dies gilt insbesondere auch für das Heranrücken einer 
schützenswerten Nutzung an eine lärmintensive Bestandsnutzung. Eine solche Innenentwick-
lung ist regelmäßig mit höheren Lärmkonflikten verbunden, da es gerade in Stadtgebieten häu-
fig nicht möglich ist, allein durch Wahrung von Abständen zu den jeweiligen Lärmquellen, ins-
besondere zu Verkehrs- und Schienenwegen die Pegelüberschreitungen zu vermeiden.  
 
Für den Schallschutz im Städtebau stellt die DIN 18005 den aktuellen Stand hinsichtlich der Be-
urteilung einwirkender Geräuschimmissionen dar. Danach sollen bereits am Rande von Wohn-
bauflächen die Werte von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete nicht 
überschritten werden: 
 
Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 dienen lediglich als Anhaltspunkt für 
die Beurteilung der Lärmimmissionen und stellen keine definitiven Grenzwerte dar. Die Einhal-
tung der DIN-Werte ist wünschenswert, im Rahmen der Abwägung kann jedoch von diesen so-
wohl nach oben als auch nach unten abgewichen werden, sofern städtebauliche Gründe dies 
rechtfertigen. 
 
Die einzelnen Geräuschquellen, die auf das Plangebiet einwirken, wurden im Gutachten zum 
Schallschutz untersucht und mit den Orientierungswerten verglichen.  
 
Verkehrsgeräusche 
Aufgrund der hohen vorhandenen Verkehrsbelastung werden die schalltechnischen Orientie-
rungswerte der DIN 18005 sowohl tagsüber als auch nachts überschritten (siehe schalltechni-
sches Gutachten Tabelle 11, Bild 10 und 11). Dies betrifft insbesondere die straßenbezogenen 
Fassaden des Gebäudes im Baufeld J an der Schillerstraße (Überschreitungen tags bis 15 dB(A), 
nachts bis 16 dB(A). Beim Baufeld I treten an der der Schillerstraße zugewandten Nordfassade 
des Gebäudes Überschreitungen von 6-8 dB(A) tags und nachts auf. Im Baufeld A wurden im Be-
reich der Semmelweisstraße geringfügige Überschreitungen der schalltechnischen Orientie-
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rungswerte von 1 dB(A) nachts und in der Robert-Koch-Straße von tags 2 dB(A) und nachts 3 dB(A) 
ermittelt.      
 
Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung und der erheblichen Überschreitungen der schalltechni-
schen Orientierungswerte wurden für eine erweiterte Abwägung des Belangs Schallschutz auch 
die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV herangezogen.  
 
Wohngebiete:  tags 59 dB(A) und nachts 49 dB(A) 
Mischgebiete:  tags 64 dB(A) und nachts 54 dB(A) 
 
Den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV weist das BVerwG eine Indizwirkung zu: Werden 
bei einer Wohnbebauung die Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete eingehalten, ist davon 
auszugehen, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gewahrt bleiben. 
 
Mit einem Beurteilungspegel von tags max. 70 dB(A) und nachts max. 60 dB(A) werden an der 
straßenseitigen Fassade des Baukörpers J die Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete deutlich 
überschritten, so dass zwingend ein architektonischer Selbstschutz eingeplant werden muss.  
 
Bei allen anderen Gebäuden innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Mischgebiete eingehalten.  
 
Im vorliegenden Planfall scheidet die Errichtung von Lärmschutzwänden oder Lärmschutzwällen 
aus städtebaulichen Gründen aus. Lärmschutzwände oder -wälle würden zu einer nachhaltigen 
Beeinträchtigung des Stadtbildes führen und stünden der Qualität des Wohnumfeldes entgegen.  
 
Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung wurden zur Konfliktbewältigung folgende 
Maßnahmen empfohlen und in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan bzw. den Durchfüh-
rungsvertrag aufgenommen: 
1. Gebäudehöhen und Bauweise (Riegelbebauung als Lärmschutz): Entlang der Schillerstraße, 

Semmelweisstraße und Robert-Koch-Straße wurde eine geschlossene Bebauung mit zwin-
genden Gebäudehöhen als "Lärmschutzbebauung" festgesetzt, um den aktiven Schallschutz 
für die dahinter liegenden Gebäude zu gewährleisten.  

2. Grundrissorientierung: An der straßenseitigen Nordwestfassade des Baufeldes J1 sind keine 
schutzbedürftigen Räume anzuordnen (alternativ sind nicht öffenbare Fenster bzw. Loggien 
mit Festverglasung, Schalldämmung inklusive Lüftung mind. 10dB möglich) 

3. Festsetzung von Bau-Schalldämm-Maßen R'w,ges gemäß DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-
2:2018-01 für die Außenbauteile bestimmter Fassadenabschnitte 

4. Lüftungseinrichtungen: In den Baufeldern I und J müssen Schlafräume und Kinderzimmer 
mit Fenstern in bestimmten Fassadenabschnitten mit fensterunabhängigen Lüftungsein-
richtungen versehen werden (Nordwest- und Südwestfassade Baufeld I und Nordost-, Nord-
west und teilweise Südostfassade Baufeld J).  

5. Bauliche Maßnahmen zum Schutz von Balkonen und Loggien: Offene Außenwohnbereiche 
sind an bestimmten Fassaden (Nordost-/Nordwestfassade Baufeld J1) nicht zulässig (alter-
nativ sind Loggien mit Festverglasung, Schalldämmung inklusive Lüftung mind. 10dB mög-
lich). 

 
Hinsichtlich der Grundrissgestaltung beim Baufeld J kann sichergestellt werden, dass sich ent-
lang der Nordost- bzw. Nordwestfassade keine schutzbedürftigen Räume befinden. Die Planun-
gen sehen hier eine Erschließungskern, einen geschlossenen Laubengang bzw. Loggien mit Fest-
verglasung vor. Alle schutzbedürftigen Räume befinden sich auf der straßen- und demnach im-
missionsabgewandten Seite des Gebäudes.  
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Hinsichtlich der Grundrissgestaltung der lärmbeeinträchtigten Gebäude der Baufelder A und I 
ist festzustellen, dass durch die gewählte Form eines für den Mietwohnungsbau klassischen 3- 
und 4-Spänners nur ca. die Hälfte der Schlafräume auf der lärmabgewandten Seite eingeordnet 
werden können. Die jeweiligen Grundrisse können auf schützenswerte Räume in Richtung der 
Robert-Koch-Straße, Semmelweisstraße und Schillerstraße nicht verzichten. Die Organisation 
von 3- und 4-Spännern ermöglicht jedoch  die Realisierung des angestrebten Wohnungsmix‘, da 
gerade z.B. zweiseitig orientierte 2-Raum-Wohnungen äußerst unwirtschaftlich erschlossen 
werden können. Grundrisslösungen welche lediglich nichtschutzbedürftige Räume zur Straßen-
seite vorsehen und so Ansichten erzeugen, welche dem gewünschten Stadtbild nicht gerecht 
werden können, wurden vermieden, denn erst die Orientierung von Räumen mit Aufenthalts-
funktion gibt der Straßenseite das städtebaulich gewünschte Bild. Da es sich bei den zur Straße 
orientierten Räumen nahezu ausschließlich um Schlafräume handelt, bei denen sich die Nut-
zung üblicherweise auf das Innere der Räume beschränkt, kann unter Bewahrung der Belüftbar-
keit der Räume und der Umsetzung weiterer passiver Schallschutzmaßnahmen von gesunden 
Wohnverhältnissen trotz der Ausrichtung zur lärmzugewandten Seite  ausgegangen werden. Die 
Orientierung von schutzbedürftigen Räumen zu den lärmzugewandten Seiten resultiert auch aus 
dem Wunsch, Wohnräume mit hohen Aufenthaltsqualitäten und der Verbindung mit Außen-
wohnbereichen in Richtung des ruhigen Hofbereiches zu ermöglichen. Auch die Möglichkeit von 
oft nachgefragten offenen Wohnküchen in Richtung Hof bleibt so gewahrt.  

 
Andere Hausformen, z.B. Reihenhäuser, Laubenganghäuser oder Zweispänner, die günstigere 
Ausgangsbedingungen für eine optimierte Grundrissorientierung ermöglichen wurden, scheiden 
aus nachfolgenden Gründen aus: 
 
Reihenhäuser wurden aus Sicht der Stadtplanung und von Seiten des Vorhabenträgers als nicht 
akzeptabel eingestuft. Gründe dafür waren aus städtischer Sicht die zu erwartenden Garagen 
und parkenden Autos in Richtung Straße sowie aus Investorensicht die fehlende Nachfrage von 
Mietern an Reihenhäusern. Eine Bebauung durch Laubenganghäuser schied aus gestalterischen 
Gründen aus. Eine 2-Spänner-Lösung ist aus wirtschaftlicher Sicht des Vorhabenträgers im Hin-
blick auf die angestrebte Vermietung nicht umzusetzen.  
 
Die in der schalltechnischen Untersuchung ermittelten Pegelüberschreitungen werden als für 
derartige innerstädtische Standorte charakteristisch und vor dem Hintergrund der bestehenden 
Vorbelastung durch die anliegenden Straßen und der festgesetzten passiven Schallschutzmaß-
nahmen nach ihrem Umfang als mit den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse vereinbar erachtet. Für die Entwicklung innerstädtischer Wohnstandorte sprechen insbe-
sondere bodenrechtlich relevante Aspekte. Nach § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB ist mit Grund und Bo-
den sparsam umzugehen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und insbesondere die 
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen. Die Innenentwicklung, Nachverdich-
tung und Wiedernutzbarmachung von Brachflächen vermeidet nicht nur die Neuinanspruch-
nahme von Flächen im Umland, sondern vermindert aufgrund der sehr guten ÖPNV-Erschließung 
Verkehrsemissionen. Weiterhin besteht das Interesse der Gemeinde, Wohnraum zu schaffen, um 
Abwanderungen der Bevölkerung in das Umland zu verhindern. In Anbetracht der städtebauli-
chen Zielstellung, die entstandene Gewerbebrache wiederzubeleben und den Stadtgrundriss an 
dieser Stelle wieder zu vervollständigen, bestehen Alternativlösungen nicht.   
 
Aus den o.g. städtebaulichen Gründen ist ein Zurücktreten von der geforderten planerischen Vor-
sorge durch räumliche Trennung gerechtfertigt. 
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Im Ergebnis der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB wird schlussendlich festgestellt, dass unter Be-
rücksichtigung der festgesetzten passiven Schallschutzmaßnahmen die Anforderungen an ge-
sunde Wohnverhältnisse im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB erfüllt sind und eine Rechtsverlet-
zung nicht vorliegt, und damit auch ein Abweichen von den schalltechnischen Orientierungs-
werten der DIN 18005 gerechtfertigt ist.  
 
Gewerbelärm 
Hinsichtlich des Gewerbelärms, der von den Emittenten außerhalb des Geltungsbereiches des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans erzeugt wird, ist von einer Einhaltung der Richtwerte wäh-
rend des Tag- und Nachtzeitraums auszugehen. Die Lärmbelastung ist gering und nur durch eine 
Lärmquelle (Robert-Koch-Straße) gegeben.   
 
Im Zuge der Planung wurde die grundsätzliche Machbarkeit einer gastronomischen Einrichtung 
in Bezug auf mögliche Beeinträchtigungen gutachterlich geprüft. Als Standorte kommen hierfür 
die Erdgeschossbereiche der Baufelder C, F und G in Betracht. Konkrete Aussagen hinsichtlich Art 
und Umfang der gastronomischen Einrichtung liegen derzeit nicht vor. Im Ergebnis des Gutach-
tens wird aufgezeigt, dass gastronomische Einrichtungen innerhalb des WA-Spektrums im Plan-
gebiet unter Berücksichtigung der Anforderungen der TA Lärm grundsätzlich möglich sind. Der 
entsprechende Nachweis durch eine Schallimmissionsprognose nach TA Lärm ist, nach Vorlage 
einer konkreten Planung, im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu 
führen. 
 
Durch Anwohner bedingter Lärm (Tiefgaragenein- und Ausfahrten) 
Im schalltechnischen Gutachten wurde untersucht, ob Geräuschkonflikte bei Betrieb der Tiefga-
ragen mit der bestehenden und geplanten Wohnbebauung entstehen. Beurteilungsgrundlage 
stellt die TA Lärm dar. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass durch die Tiefgaragenzufahrten zu 
den Baufeldern I und J nachts Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm für All-
gemeine Wohngebiete verursacht werden (bis zu 4 dBA). Betroffen sind dabei die Südwestfassa-
de des Baufelds I, die Nordostfassade des Baufelds J und die Südwestseite des außerhalb des Be-
bauungsplans befindlichen Gebäudes Schillerstraße 7.  
 
In der Rechtsprechung ist geklärt, dass Lärmeinwirkungen von dem Wohnen zugeordneten Tief-
garagen, Parkplätzen und Einfahrten im straßennahen Bereich grundsätzlich hinzunehmen sind, 
wenn der ohnehin anliegende Verkehrslärm von außerhalb des Plangebiets überwiegt (OVG 
Münster 08.08.2013 / Az. 7 B 570/13).  
 
Da die Lärmeinwirkung durch den Zufahrtsverkehr zu den Tiefgaragen unter dem dort anliegen-
den Verkehrslärm der Schillerstraße liegt, ist eine zusätzliche Störwirkung durch den Anwohner-
verkehr nicht gegeben. Die Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm wird für die 
betroffenen Fassadenabschnitte der Gebäude des Baufelds J sowie des außerhalb des Bebau-
ungsplans befindlichen Gebäudes Schillerstraße 7 als zumutbar eingestuft. 
 
Beim Baufeld I werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete durch 
die Tiefgaragenzufahrt an der Südwestfassade nachts geringfügig überschritten (max. 1 dB(A)). 
Diese Fassade des Gebäudes ist nicht mehr dem straßennahen Bereich (Schillerstraße) zuzuord-
nen. Die Anforderungen der TA-Lärm sind hier zu berücksichtigen.  
 
Zur Reduzierung der Geräuschimmissionen wurden für alle Garagen- und Tiefgaragenzufahrten 
folgende Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt:  
1. Garagen- und Tiefgaragenzufahrten sind mit schallabsorbierendem Material auszukleiden.  
2. Die Fahrbahnoberflächen der Ein- und Ausfahrten sind in Asphalt oder einer vergleichbaren 

lärmarmen Oberfläche herzustellen.  
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3. Die Abdeckungen überfahrbarer Regenrinnen im Ein- und Ausfahrtsbereich sowie Tiefgara-
gentore sind lärmarm auszubilden. 

4. Bei nach außen führenden Lüftungsbauwerken von Tiefagaragen ist sicherzustellen, dass die 
Immissionsrichtwerte nach TA Lärm für ein Allgemeines Wohngebiet an den Fenstern nahe 
gelegener schutzbedürftiger Räume eingehalten werden.  

5. An der Südwestfassade des Baufeldes I sind Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern nicht öf-
fenbar (mit Lüfter) auszubilden.   

 
Zeichnerische Festsetzungen und textliche Festsetzungen Nr. 8.1. bis 8.3. sowie 8.5.: Schall-
schutzmaßnahmen und Grundrissoptimierung 
Im Ergebnis der o.g. Untersuchungen wurden konkrete Schallschutzmaßnahmen vorgeschlagen, 
die als Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m § 12 Abs. 3 BauGB übernommen wurden. 
Die Maßnahmen dienen der Konfliktbewältigung hinsichtlich der auf das Plangebiet einwirken-
den Schallimmissionen, durch die Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte 
nach DIN 18005 sowie Überschreitungen (Anwohnerfahrgeräusche) der jeweiligen Immissions-
richtwerte der TA Lärm gemäß den o.g. Ausführungen hervorgerufen werden. 
 
Die Anforderungen an den baulichen Schallschutz werden gemäß der als technische Baubestim-
mung eingeführten DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 ermittelt. Abhängig vom maß-
geblichen Außenlärm werden an den jeweiligen Gebäudefassaden die Bau-Schalldämm-Maße 
R'w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen festgesetzt.  
 
In den Belastungsbereichen des Baufeldes J1 können die Fenster nicht zu Lüftungszwecken ge-
öffnet werden. Es sind deshalb bei Schlafräumen und Kinderzimmern fensterunabhängige, 
schalldämmende Belüftungseinrichtungen zu planen, die auch bei geschlossenen Fenstern einen 
hygienisch ausreichenden Luftwechsel sicherstellen. 
 
Weiterhin sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich, um die Außenwohnbereiche zu schützen. 
An den Fassaden der Nordwestfassade des Baufeldes J1 dürfen daher keine offenen Außenwohn-
bereiche angeordnet werden. Zulässig sind nur Loggien mit fest stehender Verglasung (Schall-
dämmung inklusive Lüftung mindestens 10 dB).  
 
Die festgesetzten passiven Schallschutzmaßnahmen sichern ein ruhiges Wohnen im Inneren der 
Gebäude sowie in den Bereichen der lärmbelasteten Freisitze und gewährleisten damit, dass die 
Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt sind. 
 
Textliche Festsetzungen Nr. 8.6.: Abweichungen von den textlichen Festsetzungen 8.1. bis 8.5. 
Sofern gutachterlich nachgewiesen wird, dass die Einhaltung der allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse durch geringere Anforderungen an den Schallschutz und die Bau-
Schalldämm-Maße –gemäß Festsetzungen8.1. – 8.5.- gewährleistet wird, besteht mit der Festset-
zung 8.6 die Möglichkeit, im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geringere Bauteilanfor-
derungen (für z.B. unterschiedliche Geschosse) im Sinne der Wirtschaftlichkeit realisieren zu 
können. 
 
Textliche Festsetzungen Nr. 8.4., 8.7. und 8.8..: Schallschutzmaßnahmen zu Tiefgaragen und 
haustechnischen Anlagen   
Zur Reduzierung der Geräuschimmissionen, die durch die Tiefgaragen entstehen, wurden ent-
sprechende Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt. Diese umfassen eine lärmarme Ausführung der 
Tiefgaragenzufahrten (Fahrbahnoberfläche, schallabsorbierende Auskleidung der Zufahrten, Ab-
deckungen von Regenrinnen), die Sicherstellung der Einhaltung der TA Lärm bei Lüftungsbau-
werken sowie die Ausbildung von nicht öffenbaren Fenstern zu Schlaf- und Kinderzimmern beim 
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Baufeld I. Bei Realisierung der festgesetzten Maßnahmen wird sichergestellt, dass die Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm an der nächstgelegenen Bebauung eingehalten werden. 
 
Im Rahmen der Einhaltung der Vorgaben der TA Lärm für ein Allgemeines Wohngebiet sind haus-
technische Anlagen im Freien durch geeignete Maßnahmen so auszuführen, dass die anfallenden 
Lärmemissionen die Immissionsrichtwerten nach TA Lärm für ein Allgemeines Wohngebiet an 
den Fenstern nahe gelegener schutzbedürftiger Räume einhalten. 
 
 
2.12 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindun-

gen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen 

 
Das Plangebiet ist geprägt durch seine ehemalige industrielle Nutzung. Derzeit sind ca. 82 % der 
Fläche des Geltungsbereichs versiegelt. Den allgemeinen Planungszielen entsprechend soll das 
Areal freiraumplanerisch neu geordnet und qualitativ aufgewertet werden.  
 
Zur Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die Fällung von 42 Bäumen ( 41 
Bäume im Geltungsbereich, 1 Baum außerhalb des Geltungsbereiches ), die der Baumschutzsat-
zung der Stadt Erfurt unterliegen, erforderlich. Die Notwendigkeit der geplanten Fällmaßnah-
men im Geltungsbereich ergibt sich daraus, dass sich diese Bäume im direkten bzw. unmittelba-
ren Bereich einer zukünftigen Tiefgarage sowie der Baufelder A und H befinden und im Rahmen 
der geplanten Baumaßnahmen nicht erhalten werden können. Die Baumfällung außerhalb des 
Geltungsbereiches wird erforderlich, um die Zufahrt zum Grundstücksbereich von der Semmel-
weisstraße für Bewohner als auch die Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr zu gewährleisten. 
 
Die festgesetzten Maßnahmen und Flächen dienen der Umsetzung des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes und entsprechen den Vorschlägen des Grünordnungsplanes unter Berücksichtigung 
der Begrünungssatzung der Stadt Erfurt. Die im Rahmen der Festsetzungen getroffenen Begrü-
nungsmaßnahmen dienen der Aufwertung der Wohn- und Aufenthaltsqualität in den Freiberei-
chen, der Verbesserung des Mikroklimas und schaffen neue Lebensräume für die Tierwelt. 
 
Zeichnerische Festsetzung und textliche Festsetzungen Nr. 9.1. Baumpflanzungen  
Die Festsetzung zur Pflanzverpflichtung erfolgt aus gestalterischen und ökologischen Gründen. 
Gestalterisch werden mit dieser Festsetzung neue Freiräume unterschiedlicher Ausformung und 
Struktur geschaffen, die der Aufwertung der Wohn- und Freiraumqualität dienen. Die ökologi-
sche Funktion besteht in der Aufnahme von CO2 und der Filterwirkung für das Mikroklima. Zu-
dem werden neue Lebensräume geschaffen.  
Gemäß Baumschutzsatzung sind innerhalb des Plangebiets 44 Bäume zu pflanzen. Mit der Fest-
setzung zur Pflanzung von 67 Bäumen wird der Baumschutzsatzung in vollem Umfang entspro-
chen.  
 
Mit der Möglichkeit, die festgesetzten Baumstandorte um 3,00 m zu verschieben, soll die Einhal-
tung der Forderungen der Leitungsträger hinsichtlich der Sicherheitsabstände zwischen den ge-
pflanzten Bäumen und den vorhandenen Leitungen gesichert werden. 
 
Zeichnerische Festsetzung und textliche Festsetzung Nr. 9.2. bis 9.5.: Anpflanzflächen M 1 – M 4 
Die Festsetzungen erfolgen sowohl aus gestalterischen Gründen zur Verbesserung des Wohnum-
feldes durch Schaffen unverwechselbarer Freiräume eigenständiger Bildprägung, insbesondere 
durch eine differenzierte Baumpflanzung als auch aus ökologischen Gründen zur Verbesserung 
des Mikroklimas. 
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Für die Sicherung der Verwendung standortgerechter und gestaltungsrelevanter Pflanzen wird 
eine Artenliste festgelegt (Festsetzung Nr. 10.11.), die grundsätzlich zu berücksichtigen ist. Die 
in der jeweiligen Festsetzung (Nr. 9.2. bis 9.5.) angegebene zu verwendende Art entspricht dabei 
der bevorzugten Gestaltung dieses Freiraumes. Dabei wurden großkronige Bäume für größere 
Freiraumstrukturen gewählt, während für kleinere Platzbereiche schmalkronige Bäume vorgese-
hen sind.  
 
Mit der Festsetzung der Pflanzqualität innerhalb der Maßnahmenflächen M 1 bis M 4 soll eine 
schnelle Entwicklung und eine zeitnahe und raumwirksame Grünstruktur erreicht werden. 
 
Mit der in Nr. 9.2. und 9.3. festgesetzten flächenmäßigen Begrenzung von Terrassen, gepflaster-
ten Wegen und Mauern soll die Versiegelung der Freiflächen auf ein Mindestmaß beschränkt 
werden. Darüber hinaus dient die Maßnahme der Verbesserung des Mikroklimas und der Aufent-
haltsqualität in den wohnnahen Freibereichen. 
 
Textliche Festsetzungen Nr. 9.6. und 9.7.: Begrünung Laubengang, Pergola 
Als Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel dienen die Festsetzungen der Reduzierung 
des innerstädtischen Wärmeinseleffekts, der Sauerstoffproduktion, der Luftreinigung und 
Feinstaubbindung und somit der Verbesserung des Mikroklimas und der Aufenthaltsqualität in 
den wohnnahen Freibereichen.  
 
Die Festsetzung zur Luft- und Wasserdurchlässigkeit des Wurzelbereichs erfolgt, um genügend 
Wurzelraum für die Laubengang- und Pergolabegrünung zu gewährleisten und ausreichende 
Entwicklungschancen für die Pflanzen sicherzustellen.  
 
Textliche Festsetzung Nr. 9.8.: Anpflanzfläche M 5 
Als Pendant zur "strengen" geometrischen Gestaltung der Freiräume im Bereich der Maßnahmen-
flächen M 1 bis M 3 soll mit dieser Festsetzung eine angemessene, strukturreiche Durchgrünung 
der Fläche mit lockeren Pflanzstrukturen erzielt werden. Mit der Festsetzung soll die ökologisch 
hochwertige Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksfläche in diesem Bereich unter-
stützt werden. Die Bepflanzung soll einen Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und bo-
dennahen Temperaturextremen sowie eine Grünstruktur mit verdunstender und luftschadstoff-
bindender Oberfläche schaffen. 
 
Die festgesetzte flächenmäßige Begrenzung von Terrassen, gepflasterten Wegen, Treppen und 
einem Spielbereich soll die Versiegelung auf ein Mindestmaß beschränken. Darüber hinaus dient 
die Maßnahme der Verbesserung des Mikroklimas und der Aufenthaltsqualität in den wohnna-
hen Freibereichen. 
Textliche Festsetzung Nr. 9.9.: Vorgärten 
Mit der Festsetzung zur Bepflanzung der Vorgartenbereiche wird das Plangebiet in die beste-
hende und das Stadtquartier prägende Grünraumstruktur der gründerzeitlichen Vorgärten ein-
gebunden und somit das Ortsbild qualitativ aufgewertet. Unterbrechungen durch Versiegelun-
gen sind nur für Hauszugänge, Lüftungseinrichtungen von Tiefgaragen, Fahrradstellplätze und 
Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter zulässig. Um das Ortsbild nicht zu beeinträchtigen, 
wurde die Höhe von Hecken auf 1,20 m begrenzt.   
 
Textliche Festsetzung Nr. 9.10.: Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen  
Mit dieser Festsetzung zur Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksfläche soll die ökolo-
gisch hochwertige Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen, die Sicherung der na-
türlichen Bodenfunktion und die Rückführung des Oberflächenwassers in den Boden, die Schaf-
fung von Lebensräumen und eine Verbesserung des Mikroklimas unterstützt werden. Flächen für 
Hauszugänge, Lüftungseinrichtungen von Tiefgaragen, Fahrradstellplätze, Stellplätze für beweg-
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liche Abfallbehälter, Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen sind davon ausgenom-
men. 
Darüber hinaus führen die Begrünungsmaßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in 
den wohnnahen Freibereichen.  
 
Textliche Festsetzung Nr. 9.11.: Pflanzliste 
Die Auswahl der Pflanzarten erfolgte nach Kriterien der Eignung und den Pflanzzielen. Es wur-
den vorrangig heimische und standortgerechte Arten ausgewählt. 
 
Darüber hinaus wurde die Baumartenauswahl auch im Hinblick auf die zu erwartenden klimati-
schen Bedingungen getroffen. Den geänderten Anforderungen, wie z.B. lange Trockenperioden 
und größere Temperaturextreme, können zukünftig nur noch wenige einheimische Baumarten 
gerecht werden. Wichtig ist es daher, das Stadtgrün so zu entwickeln, dass es größtmögliches 
Potential entwickeln kann, um die Auswirkungen der Klimaentwicklung abzumildern. Für die 
Pflanzung von Stadtbäumen werden daher auch klimafeste Arten vorgeschlagen, die aus anderen 
Herkunftsregionen stammen und an die aktuellen Anforderungen besser angepasst sind. Eine 
gute Vitalität und somit Funktionalität des Stadtbaumbestandes erfordert ein breiteres Baum-
artenspektrum und reagiert auf die unterschiedlichen Pflanzstandorte im urbanen Raum. Mit 
der Festsetzung der Pflanzqualität soll eine schnelle Entwicklung und eine zeitnahe und raum-
wirksame Grünstruktur erreicht werden. 
 
Textliche Festsetzung Nr. 9.12.: Baumerhalt 
Mit dieser textlichen Festsetzung wird dem Schutz- und Erhaltungsgebot im Rahmen der Rege-
lung der Baumschutz- und Begrünungssatzung der Stadt Erfurt Rechnung getragen. Die zum Er-
halt festgesetzten Bäume sind Bestandteil des Grün- und Freiraumkonzepts.  
 
 
2.13  Ausgleich bzw. Ersatz für Eingriffe in Natur und Landschaft  
 
Das Bebauungsplanverfahren wird auf der Grundlage des § 13 a BauGB im beschleunigten Ver-
fahren durchgeführt. Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB ist ein Ausgleich des Eingriffs nicht erforder-
lich, da das Vorhaben als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gilt. Hiernach 
ist gemäß § 1a) Abs. 3 letzter Satz BauGB ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit Eingriffe be-
reits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Das Plangebiet ist zu 
ca. 82 % versiegelt. Damit werden durch den Bebauungsplan keine zusätzlichen Eingriffe in den 
Naturhaushalt im Sinne des Gesetzes vorbereitet, über deren Unterlassung, Minderung und Aus-
gleich nach § 21 BundesNatG Bauleitverfahren abschließend entschieden werden muss.  
 
Unabhängig davon werden aus ökologischen und städtebaulich gestalterischen Gründen Maß-
nahmen zum Schutz von Boden, Natur und Landschaft sowie Bindungen für die Bepflanzung auf 
den nicht überbaubaren Flächen bzw. die Begrünung der Dachflächen und Fassaden festgesetzt. 
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3. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
§ 88 ThürBO und nach § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

 
Die nachfolgenden Festsetzungen sind bauordnungsrechtliche Festsetzungen, die ausschließlich 
Anforderungen an die Gestaltung formulieren.  
 
3.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
 
Zeichnerische Festsetzung Teil A2 – Ansichten und textliche Festsetzung 10.1.: - Abweichungen 
von den zeichnerisch festgesetzten Ansichten: 
Die Fassaden der Gebäude sind auf der Planzeichnung, Teil A 2 festgesetzt. Damit wird die Ge-
staltung der baulichen Anlagen entsprechend dem Vorhaben- und Erschließungsplan konkreti-
siert und die Umsetzung planungsrechtlich gesichert.  
 
Die zeichnerisch festgesetzten Ansichten geben die Grundzüge der Fassadengestaltung im Sinne 
einer Fassadenstruktur vor. Abweichungen sind dahingehend zulässig, sofern diese zum einen 
die Grundzüge in der Gesamtwirkung der Fassadengestaltung nicht verletzen, zum anderen er-
forderlich sind, um gestalterische Spielräume bei der Umsetzung des Vorhabens zu eröffnen. 
 
Darüber hinaus werden durch die textlichen Festsetzungen Nr. 10.2. bis 10.19. gestalterische De-
tails vorgegeben, um das Gesamtkonzept zu konkretisieren. Weitergehende Festlegungen wer-
den im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch Bemusterungen etc. abgestimmt bzw. im 
Durchführungsvertrag vereinbart. 
  
Zeichnerische Festsetzung: Ansichten und textliche Festsetzung 10.2. bis 10.8.: Fassaden  
Ziel der Planung ist es, mit zeitgemäßer Architektur, Fassadenqualität und Farbgebung ein ho-
mogenes, in sich stimmendes Gesamterscheinungsbild des Quartiers zu erreichen. Die beste-
henden denkmalgeschützten Gebäude (Baufeld C - Schwankhalle, Baufeld D - Maschinenhaus, 
Baufeld F - Gärhaus) sowie das 8-geschossige Gebäude im Baufeld G (Sudhaus) an der Robert-
Koch-Straße werden dabei in das Gesamtkonzept eingebunden und behutsam weiterentwickelt. 
Dafür sind Farbgebung, Farbwechsel und Materialien unter Berücksichtigung des Vorhandenen 
festgesetzt. Die Festsetzung eines Farbspektrums bietet dabei Gestaltungsspielräume.  
 
Die getroffenen Festsetzungen entsprechen dem Gestaltungskonzept des Vorhaben- und Er-
schließungsplanes und sichern dessen Ausführung. Dabei wird insbesondere das Augenmerk auf 
die denkmalgeschützte Bausubstanz und die straßenseitigen Fassaden der Blockrandbebauung 
gelegt, die das Ortsbild entscheidend prägen. 
 
Die geplante straßenbegleitende Wohnbebauung ist in Putz auszuführen. Zur gestalterischen 
Akzentuierung sind die Putzstrukturen mit Klinkerelementen (z.B. Sockel, Fensterbereiche) -in 
Analogie zu den vorhandenen denkmalschützten Gebäuden- untersetzt. Es ist ferner vorgesehen, 
die einzelnen Fassadenelemente durch unterschiedliche Putzstrukturen zu differenzieren.  
 
Die Bestandsgebäude im Inneren des Quartiers sind durch roten Klinker geprägt, der sich ent-
sprechend in den Festsetzungen widerspiegelt. Die ergänzenden neuen Gebäude folgen hinsicht-
lich ihrer Materialität und Farbigkeit diesem gestalterischen Duktus. Zur besseren Gliederung 
der Fassade sind Teilbereiche des Baufeldes H zusätzlich in Putz auszuführen. 
 
Die Aufbauten der denkmalgeschützten Gebäude in den Baufeldern  C und D sollen sich hinsicht-
lich des Materials und der Farbe deutlich vom vorhandenen Klinker unterscheiden und gleichzei-
tig gestalterisch zusammengefasst werden.  
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Die Verwendung von unbehandeltem Zinkblech widerspricht dem architektonisch-
gestalterischen Konzept und ist daher ausgeschlossen. 
 
Zur Sicherstellung eines ruhigen und homogenen Erscheinungsbildes sind Attikaabdeckungen in 
der Materialität und Farbigkeit der Fassaden auszuführen.  
 
Glänzende, spiegelnde Fassadenmaterialien entsprechen nicht dem beabsichtigten, homogenen 
und klaren Erscheinungsbild sowie der überwiegenden Wohnfunktion des Plangebietes und sind 
daher ausgeschlossen. 
 
Zur Sicherung eines einheitlichen und ästhetisch angemessenen Erscheinungsbildes müssen 
Verschattungselemente korrespondierend mit der jeweiligen Fassade bzw. sich optisch der Fas-
sade unterordnend ausgebildet werden.  
 
Der Ausschluss von Sichtschutzelementen an Absturzsicherungen für Dachterrassen, Balkone 
und Loggien erfolgt ebenfalls zur Gewährleistung eines homogenen und ästhetisch angemesse-
nen Erscheinungsbildes.  
 
Textliche Festsetzungen 10.9. bis 10.12: Dachflächen und Dachaufbauten 
Im gesamten Plangebiet sind, mit Ausnahme des bestehenden Gebäudes im Baufeld F, Flachdä-
cher zulässig, da die kubische Form ausdrückliches Ziel des städtebaulichen Konzep-
tes/Wettbewerbsergebnisses ist. Die damit beabsichtigte homogene sowie zeitgemäße Ge-
samtwirkung des Wohnquartiers wird durch eine einheitliche, zurückhaltende Dachlandschaft 
erreicht. 
 
Die Ausbildung von Flachdächern ermöglicht darüber hinaus eine Dachbegrünung mit ihren po-
sitiven ökologischen und klimatischen Auswirkungen. Zur Gewährleistung eines angemessenen 
und wirkungsvollen Anteils an begrünten Dachflächen ist die Größe der zulässigen Dachterras-
sen begrenzt. 
 
Textliche Festsetzungen 10.13. bis 10.15 : Absturzsicherungen, Geländer 
Der architektonisch-gestalterische Ansatz besteht darin, Absturzsicherungen und Geländer in-
nerhalb des Wohngebiets aus robusten, qualitätsvollen und langlebigen Materialien herzustel-
len und diese in Materialität und Farbe einheitlich und korrespondierend zur Fassadengestal-
tung zur Sicherung eines einheitlichen und ästhetisch angemessenen Erscheinungsbildes aus-
zubilden. 
 
Textliche Festsetzungen 10.16. und 10.18.: Trafostation, Lüftungsbauwerke 
Mit den Festsetzungen sollen die technischen Anlagen harmonisch in das architektonische und 
freiraumplanerische Gesamtkonzept eingebunden und Störungen der Raum- und Nutzungsstruk-
tur vermieden werden.  
 
Textliche Festsetzungen 10.17.: Pergola 
Die Festsetzung entspricht dem Gestaltungskonzept und dient der Sicherstellung eines ruhigen 
und homogenen Erscheinungsbildes.  
 
Textliche Festsetzung 10.19.: Zufahrt Tiefgaragen 
Zur Wahrung geschlossener Raumabschlüsse innerhalb des Quartiers sowie zu den angrenzen-
den öffentlichen Verkehrsflächen müssen Zufahrten zu Garagengeschossen bzw. Tiefgaragen ei-
ne weitestgehend geschlossene Wirkung aufweisen.  
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3.2 Anordnung und Gestaltung von Werbeanlagen 
 
Textliche Festsetzung 11.1. bis 11.4.: Werbeanlagen 
Die Festsetzungen regeln die Zulässigkeit und Gestaltung von Werbeanlagen für diesen Bereich 
der Stadt Erfurt. Der Wunsch der Gewerbetreibenden, für ihr Geschäft zu werben und das Interes-
se der Allgemeinheit an der Erhaltung des Stadtbildes führen oftmals besonders zu Konflikten. 
Dieser Interessenausgleich erfordert Rahmenbedingungen für die Zulässigkeit und Gestaltung 
von Werbeanlagen. Werbeanlagen sollen so gestaltet sein, dass sie den städtebaulichen und ar-
chitektonischen Besonderheiten Rechnung tragen und nicht verunstaltend wirken. Damit wer-
den sowohl die räumliche Anordnung als auch Größe und Art der Anlagen definiert. Ziel ist eine 
dem Umfeld sowie dem Gebäude entsprechende, zurückhaltende Werbung. 
 
 
3.3 Gestaltung unbebauter Flächen der bebauten Grundstücke sowie Einfriedungen 
 
Zeichnerische Festsetzungen und textliche Festsetzungen 12.1. bis 12.5.: Oberflächengestaltung, 
Treppenanlagen, Böschungen, Stützmauern 
Die getroffenen Festsetzungen erfolgen aus städtebaulich-gestalterischen Gründen. Sie dienen 
der Sicherung des Freiflächenkonzeptes mit dem Ziel einer einheitlichen harmonischen Gestal-
tung der Freiflächen sowie der Einordnung baulicher Anlagen in das geplante Gelände.  
 
Die festgesetzten Oberflächenbefestigungen und Materialien für Treppenanlagen, Stützmauern 
sowie der Maueranlage entsprechen der vorhandenen industriellen Quartierscharakteristik. We-
sentlich ist dabei die Korrespondenz der Materialwahl mit dem Gesamtvorhaben.  
 
Zur Minderung der Störwirkung durch Verkehrsgeräusche sind die Zufahrten zu Garagen und 
Tiefgaragen in Asphalt auszuführen.   
 
Ausgehend von der vorhandenen Topografie, der Höhenlage des zu erhaltenden Baumbestandes, 
sowie der optimalen Einordnung der Tiefgarage ist die zeichnerisch festgesetzte Böschung in-
nerhalb der Anpflanzfläche M5 erforderlich.  
 
 
3.4 Gestaltung der Standplätze für bewegliche Abfallbehälter sowie Gestaltung der 

Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 
 
Zeichnerische Festsetzung und Textliche Festsetzung 13.1. und 13.2.: Fahrradabstellanlagen, 
Standplätze für Abfallbehälter  
Ungeordnete Stellplätze für Fahrräder und Standplätze für bewegliche Abfallbehälter stören er-
heblich das Stadtbild sowie die Aufenthaltsqualität in den wohnnahen Freiräumen. Zugunsten 
eines harmonischen Gesamterscheinungsbildes und der Sicherung einer hohen Freiraumqualität 
sind Fahrradstellplätze reglementiert und einheitlich zu gestalten sowie dauerhafte Abfallbe-
hälterstandplätze in die Gebäude zu integrieren. Störungen der Raum- und Nutzungsstruktur 
werden so vermieden.  
 
 
3.5 Herstellen von Stellplätzen 
 
Textliche Festsetzung 14.1.:  
Die Herstellung der notwendigen Stellplätze wird auf 1 Stellplatz pro Wohneinheit beschränkt. 
Durch diese Festsetzung erfolgt eine Stellplatzbeschränkung nach § 49 Abs. 1 ThürBO i.V. mit § 
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88 Abs. 1 Nr. 7 ThürBO. Zur Auslegung der Frage nach der Zahl der notwendigen Stellplätze und 
Garagen i. S. § 49 Abs. 1 ThürBO werden in der Anlage 1 der VollzBekThürBO Richtzahlen aufge-
führt. Diese Richtzahlen sind als ein antizipiertes Sachverständigengutachten zu bewerten, das 
eine einheitliche Verwaltungspraxis im bauaufsichtlichen Vollzug gewährleisten soll. 
Abhängig von den örtlichen Verkehrsverhältnissen und dem öffentlichen Personennahverkehr 
kann die Zahl der notwendigen Stellplätze und Garagen in diesem Rahmen unterschiedlich an-
genommen werden.  
 
Die Festsetzung des Kfz-Stellplatzschlüssels von 1 Kfz- Stellplatz je Wohneinheit erfolgt auf-
grund der innerstädtischen Lage, der sehr guten ÖPNV- Erschließung des Standorts und der gu-
ten Erreichbarkeit der Innenstadt zu Fuß und mit dem Fahrrad. Die erforderlichen Stellplätze 
werden ausschließlich in einer Tiefgarage untergebracht.  
 

4. Nachrichtliche Übernahmen 
 
Durch die Planung ist unmittelbar gegenständlich das Kulturdenkmal Brauerei mit folgenden 
Bestandteilen betroffen: 
 
• Schillerstraße 7 – Produktionsgebäude mit Abfüllanlage 
• Robert-Koch-Straße 8 – Produktionsgebäude mit Gärkeller 
• Robert-Koch-Straße 8 – Kessel- und Maschinenhaus 
• Robert-Koch-Straße 8 – Pferdestall 
• Lagerkeller – großflächig in der Mitte des Areals und unter dem Pferdestall 
 
Rechtsgrundlage: 
Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale (Thüringer Denkmalschutzge-
setz – ThürDSchG) in der Fassung vom 14.April 2004 (GVBl. S. 465, 562), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 und 2 des Thüringer Verwaltungsreformgesetzes 2018 (ThürVwRG 2018) vom 
18.12.2018 (GVBl. S. 731). 
 
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befindet sich das im Denkmal-
buch des Freistaats Thüringen eingetragene Kulturdenkmal Brauereigebäude. Es umfasst inner-
halb des Geltungsbereichs: 
• das Produktionsgebäude mit Abfüllanlage (Flurstück 60/3) 

ein breit gelagerter Gebäuderiegel, Massivbau mit Klinkerverkleidung aus mehreren Baupha-
sen, Fassadengestaltung durch Lisenen und Gesimsen, 

• das Produktionsgebäude mit Gärkeller (Flurstück 60/3) 
mehrgeschossiger Klinkerbau mit südöstlichem Anbau, Fassadengestaltung durch mehrfach 
gestufte Lisenen und Gesimse,  

• das Kessel- und Maschinenhaus, Flurstück 60/3 
in zwei Bauphasen errichteter Klinkerbau, Fassadengestaltung: Westlicher Teil (Baujahr um 
1900) durch Lisenen, Friese, Gesimse und große stichbogige Fenster, Östlicher Teil (1950er 
Jahre) asymmetrisch angeordnete hohe, schmale Fenster, turmartiges Bauteil mit fenstern im 
obersten Geschoss, sowie eingeschossiger Teil (Baujahr 1920er Jahre), 

• den Pferdestall (Flurstück 60/3) 
Für die oberirdischen Anlagen des Pferdestalls liegt eine Abbruchgenehmigung der Denk-
malbehörde vor.   

• die Lagerkeller (Flurstück (60/3) 
in den Berghang gebaute große Lagerräume großflächig in der Mitte des Areals und unter 
dem Pferdestall, massiv gemauerte Räume mit verschiedenen Gewölben (Tonnengewölbe, 
Kreuzgratgewölbe u. a.) 1898/99 errichtet. 
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An der Erhaltung des eingetragenen Kulturdenkmals und seiner Bestandteile besteht aus ge-
schichtlichen und städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse.  

 
 

5. Erschließung des Plangebietes 
 
5.1 Verkehrserschließung 
 
Für den motorisierten Individualverkehr (MIV) ist das zukünftige Quartier grundsätzlich über die 
bestehenden Straßen Schillerstraße, Robert-Koch-Straße und Semmelweisstraße erschlossen. Die 
Anbindung an die Schillerstraße und Semmelweisstraße ist dabei nur mit "rechts rein, rechts 
raus" möglich. Zur Gewährleistung eines weitestgehend autofreien Wohnquartiers sind die Ga-
ragen- und Tiefgaragen soweit möglich in den Grundstücksrändern zu den öffentlichen Verkehrs-
flächen eingeordnet.    
 
Die fußläufige Erschließung erfolgt über ein verzweigtes internes Wegenetz. Das Gebiet soll frei 
zugänglich für die Öffentlichkeit sein. Hierfür sind eine Nord-Süd-Durchquerung von der Schil-
lerstraße zur Robert-Koch-Straße mittig über Treppenanlagen entlang des Geländesprungs und 
über einen Fahrstuhl (barrierefrei) sowie eine West-Ost-Querung von der Zufahrt Semmelweis-
straße zur Straße Am Stadtpark (barrierefrei) vorgesehen.  
 
 
5.2 Ver- und Entsorgung 
 
Für das Plangebiet sind die Versorgungsmedien Trinkwasser, Elektroenergie, Fernwärme und Te-
lekommunikation innerhalb der umgebenden öffentlichen Verkehrsflächen vorhanden, so dass 
das Plangebiet über die vorhandenen Netze erschlossen werden kann. Zur Erschließung des Ge-
bietes sind durch den Vorhabenträger entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit den je-
weiligen Versorgungsunternehmen zu treffen. 
Hinsichtlich der Abwasserentsorgung sind in den an das Plangebiet angrenzenden öffentlichen 
Straßenräumen jeweils Mischwasserkanäle vorhanden, deren Abfluss derzeit über die Schiller-
straße in Richtung Richard-Eiling-Straße erfolgt. 
Da die Kapazitätsgrenzen der vorgenannten Kanäle nahezu erreicht sind, soll das im Plangebiet 
anfallende Oberflächenwasser weitestgehend auf dem Grundstück belassen werden. Zur Umset-
zung dessen geht die Planung davon aus, mittels Reduzierung der Abflussbeiwerte durch Grün-
dächer und Gestaltung der Außenanlagen mit versickerungsfähigen Oberflächen diesem Prinzip 
zu folgen. Das verbleibende Niederschlagswasser der abflusswirksamen Flächen wird in zwei 
Entwässerungssystemen im Plangebiet gefasst, die mit unterirdischen Versickerungsanlagen 
(Rigolenanlage Nord-Ost/Nord-West) ausgestattet werden und die gemäß fachgerechter Bemes-
sung für eine weitestgehende Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ausgeführt wer-
den. Darüber hinausgehende Volumina sind über die Anbindung des Plangebietes an den 
Mischwasserkanal in der Schillerstraße abzuleiten.  
Die Schnittstellen zwischen dem privaten und dem öffentlichen Entwässerungsbereich befinden 
sich an der privaten Grundstücksgrenze zum öffentlichen Raum. Die Zugänglichkeit des Entwäs-
serungsbetriebes zum Grundstück wird über ein entsprechendes Fahrrecht im Bebauungsplan 
gewährleistet. 
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6. Hinweise zum Planvollzug 
 
Neben den textlichen und zeichnerischen Festsetzungen werden Hinweise gegeben, die in ande-
ren gesetzlichen Vorschriften oder Verfahren geregelt werden und bei der Genehmigung und Re-
alisierung von Bauvorhaben von Bedeutung sind. 

6.1 Archäologische Bodenfunde 
Der Geltungsbereich befindet sich in einem archäologischen Relevanzgebiet. Mit archäologi-
schen Bodenfunden ist zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass bei Erdarbeiten bau- und bo-
denarchäologische Siedlungs- oder Grabbefunde zerstört werden. Deshalb müssen Eingriffe in 
den unterirdischen Bauraum denkmalrechtlich erlaubt werden. 
Vorrausetzung für eine Erlaubnis ist eine einvernehmliche Abstimmung des Vorhabenträgers mit 
dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie über ggf. notwendige archäo-
logische Untersuchungen. Die Kosten solcher vorbereitender und/oder das Vorhaben begleiten-
der Untersuchungen hat der Vorhabenträger bzw. Erlaubnisinhaber im Rahmen des Zumutbaren 
zu tragen (§§ 13 Abs. 3, 14 Abs. 1 S. 6 Thüringer Denkmalschutzgesetz). 
Die Anzeigen und sonstigen Verhaltenspflichten nach § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz gel-
ten ergänzend. Auf das Schatzregal des Freistaates Thüringen im Anwendungsbereich des § 17 
Thüringer Denkmalschutzgesetz wird ergänzend hingewiesen. 
 
Rechtsgrundlage: 
Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale (Thüringer Denkmalschutzge-
setz – ThürDSchG) in der Fassung vom 14.April 2004 (GVBl. S. 465, 562), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 und 2 des Thüringer Verwaltungsreformgesetzes 2018 (ThürVwRG 2018) vom 
18.12.2018 (GVBl. S. 731). 

6.2 Denkmalschutz 
Gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 ThürDSchG sind alle baulichen und andere eingreifende Veränderungen 
an einem Kulturdenkmal (u.a. die Umgestaltung, Instandsetzung, Veränderung im äußeren Er-
scheinungsbild) erlaubnispflichtig. Insbesondere bedürfen auch Veränderungen im Inneren des 
Kulturdenkmales einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis. Gleiches gilt für bauliche Verände-
rungen in der Umgebung, wenn sich diese auf den Bestand oder das Erscheinungsbild des Kul-
turdenkmals auswirken können (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 ThürDSchG). Über den Antrag entscheidet die 
zuständige Denkmalschutzbehörde nach Anhörung des Thüringischen Landesamtes für Denk-
malpflege als Denkmalfachbehörde.  
 
Angrenzend an den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befinden sich 
Bestandteile des im Denkmalbuch des Freistaats Thüringen eingetragenen Kulturdenkmals 
Brauereigebäude. Es handelt sich hierbei um:  
 
• das Wohnhaus, Schillerstraße 7 (Flurstück 60/2) 

freistehendes zweigeschossiges Wohnhaus in Massivbauweise (Baujahr 1901) mit Klinker-
verkleidung, durch Risalite und Erker erweitert, zwei eingeschossige Anbauten  

• das Verwaltungsgebäude, Schillerstraße 9 (Flurstück 64/1) 
zweigeschossiger Klinkerbau mit südöstlichem Anbau, Fassadengestaltung durch geschoss-
übergreifende Lisenen und Gesimse (Baujahr 1901) 

 
An der Erhaltung des eingetragenen Kulturdenkmals und seiner Bestandteile besteht aus ge-
schichtlichen und städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse. 
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6.3 Auffälliger Bodenaushub, Bodenverunreinigungen 
In einer im Jahr 2005 durchgeführten Altlastenuntersuchung wurden im Plangebiet 3 Altlasten-
verdachtsbereiche mit Kontaminationen der Bausubstanz bzw. des unterlagernden Bodens (Auf-
füllung) festgestellt: 
 
Werkstätten mit Arbeitsgruben und Garagen 
Bausubstanz 
[Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW)] 
 
Waschplatz mit Einlauf 
Bausubstanz 
[Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW)] 
 
Kessel- und Maschinenhaus 
Bausubstanz 
0,0 - 0,1 m Mineralölkohlenwasserstoff (MKW) 3.400 mg/kg TS 
unterlagernder Boden (Auffüllung) 
0,1 - 1,5 m Mineralölkohlenwasserstoff (MKW) 4.020 mg/kg TS 
 
Im Vorfeld des Abbruchs / Umnutzung / Neubebauung ist ein Abbruch- und Entsorgungskonzept 
zu erarbeiten und dem Umwelt- und Naturschutzamt vorzulegen. Die Abbruch- und Entsiege-
lungsarbeiten sind durch fachlich versiertes Ingenieurpersonal (Gutachter) begleiten zu lassen 
(bodenschutz- und abfallrechtliche Bauüberwachung mit erforderlicher Fachkenntnis beim Um-
gang mit kontaminierten Materialien). Werden bei Erdbaumaßnahmen schadstoffkontaminierte 
Medien in Boden, Wasser oder in der Luft oder auffällige Bereiche, wie kontaminationsverdäch-
tige Bausubstanz oder Auffüllungen angetroffen, so ist die untere Bodenschutzbehörde, Um-
welt- und Naturschutzamt der Stadt Erfurt zu informieren und die weitere Vorgehensweise ab-
zustimmen. Anfallendes Abbruch- und Aushubmaterial ist gemäß Technischen Regeln (TR) der 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu deklarieren und einer ordnungsgemäßen Entsor-
gung zuzuführen. 

6.4 Bodenaufschlüsse / Grundwasser 
Geplante Erdaufschlüsse und größere Baugruben sind dem Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz rechtzeitig anzuzeigen. Schichtenverzeichnisse einschließlich der Er-
kundungsdaten und die Lageplänen der Bohrungen sind dem Geologischen Landesarchiv des 
Freistaates Thüringen zu übergeben. 

6.5 Fernwärme 
Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Fernwärmesatzung der Stadt Erfurt vom 
20.04.1994, aktualisiert am 07.06 2005 und öffentlich bekanntgemacht im Amtsblatt der Stadt 
Erfurt vom 08.07.2005. 

6.6 Artenschutzmaßnahmen 
Es ist davon auszugehen, dass zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände die 
Umsetzung folgender Artenschutzmaßnahmen erforderlich ist:  
 
Der Zeitraum für die Beseitigung von Vegetation und etwaigen Habitatstrukturen im Rahmen 
der Baufeldfreimachung / Erschließung (Schutz Vögel/Fledermäuse) wird auf die Periode vom 
1. Oktober bis 28. Februar beschränkt (Maßnahme V1). Die dabei zu fällenden Bäume/Gehölze 
sind unmittelbar (3-5 Tage) vor dem Fällen/Roden auf vorhandene besetzte Nester, Horste und 
Höhlen zu kontrollieren (Maßnahme V2). Die Maßnahme V1 dient dem Schutz der europäischen 
Vogelarten, welche als Gebäude- und als Gebüsch-, Baum- oder Höhlenbrüter im Planungsraum 
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aktuell Brutreviere besiedeln. Die Beschränkung des Baubeginns auf den o.g. Zeitraum stellt si-
cher, dass Verbotstatbestände nach § 44, Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (Zerstörung von Gelegen oder Tötung 
von Jungvögel, erhebliche Störung während der Fortpflanzungszeit oder Zerstö-
rung/Beschädigung von Fortpflanzungsstätten der europäischen Vogelarten nicht eintreten 
können.  
 
Für die Außenbeleuchtung sind nur Leuchtmittel mit warmweiser Lichtfarbe, unter 3.000 Kelvin 
und möglichst nach unten gerichteter Lichtquelle zulässig, um den Falleneffekt für Nachtinsek-
ten zu minimieren (Maßnahme V3).  
 
Als Ausgleich für verloren gehende Niststätten von Höhlen- und Halbhöhlenbrütern ist an geeig-
neten Anbringungsorten (vorzugsweise innerhalb des Planungsraumes) die Anbringung von vier 
Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter vorzusehen (Maßnahme V4). Da eine aktuelle Be-
siedlung von Mauerseglern nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, sind fünf Mauerseg-
lerkästen während und nach der Errichtung der Gebäude an geeigneten Stellen anzubringen 
(Maßnahme V5). Aus gleichem Grund sind eine Turmfalkennisthilfe und fünf Nisthöhlen für Doh-
len im Baufeld G anzubringen (Maßnahme V6). 
 
In Abstimmung mit der genehmigenden Behörde ist zum Schutz der nachgewiesenen Fleder-
mausvorkommen eine neue Lebensstätte (Quartiersplatz) für die betroffene Population zu schaf-
fen bzw. der vorhandene Hangplatz zu erhalten. Die Maßnahmen sind als vorgezogene CEF-
Maßnahme umzusetzen. Im Einzelnen beinhaltet dies:  
 
V7a – die Schaffung einer Über- bzw. Durchquerung des Bereichs der zukünftigen Tiefgaragen-
rampe zwischen alter Kelleranlage und Schwankhalle mittels eines Tunnels. Um den maximalen 
Raum der derzeitigen Quartiere zu erhalten, soll die Tunneldecke der Rampe dabei jedoch schräg 
verlaufen und alte Öffnungen, die als Flugwege zur Querung bereits genutzt werden, weitestge-
hend erhalten bleiben.  
 
V7b – Erhalt der gesamten Gewölbetonne, in der sich derzeit der bekannte Haupthangplatz be-
findet, als Fledermausquartier und Optimierung durch Herrichtung weiterer Spaltenquartieren, 
zum Ausgleich des Verlustes von derzeit bestehenden Spaltenquartieren im Bereich der alten 
Türdurchgänge im Vorkeller.  
 
V7c - Einbau/ Initiierung eines Ersatzhangplatzes nah unter dem Asphalt im Bereich des herzu-
richtenden Fledermauskellerraumes, der gleichzeitig als Durchflug zum bestehenbleibenden 
Haupthangplatz der Tiefgaragenverbindung dient. Hierbei soll oberirdisch zwischen Schwank-
halle und Macchia ein asphaltierter Bereich zur Aufwärmung genutzt werden.  
 
V7d - Haupteinflugsituation (westlicher Kellerabschnitt): Optimieren des Aus-/Einflug „Portals“ 
zur Böschung durch allmähliche Reduktion seiner Größe. Dazu wird es vom Boden her so zuge-
mauert, dass sich der Ein/Ausflugspalt nach oben verlagert. Diese Arbeiten sollten in mehreren 
Abschnitten erfolgen und im Herbst 2021 beginnen. Diese zukünftige Ein- /Ausflugsituation darf 
von außen nicht angestrahlt/ beleuchtet werden. Als neue Flugverbindung für die Fledermäuse 
werden dazu zwischen den Kellerräumen große Durchbrüche in den Wänden entstehen bzw. Be-
stehende vergrößert. Dies muss ebenfalls bis Ende September 2021 erfolgen.  
 
Kellerbereich, welche die jetzigen Fledermaushangplätze einschließen und die auch als unterir-
disches Ganzjahresquartier genutzt werden sind zu erhalten und durch Neuanlage zu ergänzen 
(10 oberirdische Spaltenquartiere und 8 Brutnischen an zu erhaltenden Fassaden) (Maßnahme 
V8).  
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Lichteinfall im Einflugbereich am künftigen Keller- und Fassadenquartier ist durch geeignete 
Maßnahmen zu vermeiden. Hierzu sind dunkle Korridore und dunkle Gehölzbestände zu schaffen 
(Maßnahme V9). 
 
Im Rahmen des Artenschutzes ist eine ökologische Baubegleitung einschließlich Monitoring bei 
der Vorbereitung und Durchführung der Bauarbeiten an der bestehenden Bausubstanz sicherzu-
stellen (Maßnahmen V10/V11). 
 
Änderungen der Klimabedingungen und Störungen der Hangplätze (auch während der Bauphase) 
sind auszuschließen (Maßnahmen V12/V13).  
 
Als Ersatz für verloren gehende potenzielle Fledermausquartiere an zu fällenden Bäumen sind 
zusätzliche Fledermausquartiere an geeigneten Stellen vorzusehen (Maßnahme V14).  
 
Zusätzlich zu den vorgenannten Maßnahmen wird empfohlen, ungenutzte Dachbodenbereiche 
als Ersatz für den Verlust von Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse entsprechend als Quar-
tiermöglichkeit auszustatten (Maßnahme V15). 
 

7. Einsichtnahme von Vorschriften 
Die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften wie DIN-Normen, Farbstandards o.ä. 
können dort eingesehen werden, wo nach der Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öf-
fentliche Auslegung des Bebauungsplanes und der Begründung erfolgt und gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB der Bebauungsplan mit der Begründung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird. D.h. 
nach derzeitiger Sachlage im Bauinformationsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, 99092 Erfurt, 
Warsbergstraße 3. 

 
8.  Flächenbilanz 
 
Größe des Plangebiets 18.749 m² 
davon  
 
Allgemeines Wohngebiet WA (Teilbereich 1 und 2) 18.624 m² 
davon 
 
überbaubare Grundstücksfläche (ohne Nebenanlagen § 19 Abs. 4 BauNVO)  7.166 m² 
 
nicht überbaubare Grundstücksfläche 11.458 m² 
 
überbaubare Grundstücksfläche (mit Nebenanlagen § 19 Abs. 4 BauNVO)  14.990 m² 
 
Straßenverkehrsfläche 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Öffentliche Parkfläche 125 m² 
 
 
9.  Folgekosten für die Gemeinde 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Durchführungsvertrag zur Durchführung des Vorhabens 
und der Erschließungsmaßnahmen. Die Planungs- und Erschließungskosten trägt der Vorhaben-
träger. Es entstehen der Stadt durch die Realisierung der Planung keine investiven Kosten. 
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10.   Anlagen 
 
Anlage 4.1 Grünordnungsplan vom 06.07.2021  
Anlage 4.2 Lärmtechnisches Gutachten vom 02.07.2021 
Anlage 4.3 Faunistisches Gutachten vom 05.07.2021 
Anlage 4.4 Lufthygienisches Fachgutachten vom 04.12.2019 
Anlage 4.5 Verschattungsstudie vom 26.06.2020 mit Nachtrag vom 27.07.2020 
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